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A. Zielsetzung 

Das Recht der Wasser- und Bodenverbände (Reichsgesetz über 
Wasser- und Bodenverbände vom 10. Februar 1937 — RGBl. I 
S. 188 — sowie die Erste Verordnung über Wasser- und Bodenver-
bände — Erste Wasserverbandverordnung — vom 3. September 
1937 — RGBl. I S. 933 —) soll an heutige demokratrische und 
rechtsstaatliche Verhältnisse angepaßt werden. Außerdem sollen 
die Wasser- und Bodenverbände im Hinblick auf die sich wandeln-
den Verhältnisse im ländlichen Raum mit neuen landeskulturellen 
Aufgaben betraut werden. 

B. Lösung 

Der Gesetzentwurf schafft die Voraussetzungen dafür, daß die vor-
handenen Wasser- und Bodenverbände unter Berücksichtigung 
der in der Zwischenzeit eingetretenen Änderungen, insbesondere 
des Verwaltungs- und des Verwaltungsverfahrensrechts, ihre Tä-
tigkeit im ländlichen Raum fortsetzen können. Unter möglichst 
weitgehender Beibehaltung bewährter Vorschriften beschränkt 
sich die Regelung auf das für eine bundeseinheitliche Rechtsform 
Erforderliche. Es wird viel Spielraum für eine Gestaltung des Ver-

bands durch Satzungsbestimmungen und ggf. durch Landesrecht 
eingeräumt. Auch für die Gestaltung des Aufgabenbereichs der 
Wasser- und Bodenverbände ist eine flexible Lösung vorgesehen. 
Im übrigen regelt der Gesetzentwurf die inneren Verhältnisse des 
Wasser- und Bodenverbands als reines Organisationsgesetz. 
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C. Alternativen 

Keine 

D. Kosten 

Finanzielle Anforderungen an die Haushalte von Bund, Ländern 
und Gemeinden werden aufgrund des Gesetzes über die Wasser- 
und Bodenverbände nicht entstehen. 
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An den Präsidenten 
des Deutschen Bundestages 

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen Entwurf eines 
Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz — WVG) mit 
Begründung (Anlage 1) und Vorblatt. 

Ich bitte, die Beschlußfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

Federführend ist der Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. 

Der Bundesrat hat in seiner 609. Sitzung am 16. Februar 1990 gemäß Artikel 76 
Abs. 2 des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf wie aus Anlage 2 
ersichtlich Stellung zu nehmen. 

Die Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates ist in 
der als Anlage 3 beigefügten Gegenäußerung dargelegt. 

Kohl 
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Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesra-
tes das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Wasserverbandsgesetz 

ERSTER TEIL 

Allgemeine Vorschriften für den Verband 

§1 

Zweck und Rechtsform 

(1) Zur Erfüllung der in § 2 genannten Aufgaben 
kann ein Wasser- und Bodenverband (Verband) als 
Körperschaft des öffentlichen Rechts errichtet wer-
den; er ist keine Gebietskörperschaft. 

(2) Der Verband dient dem öffentlichen Interesse 
und dem Nutzen seiner Mitglieder; er verwaltet sich 
im Rahmen der Gesetze selbst. Er kann nach Maß-
gabe landesrechtlicher Vorschriften Beamte im Sinne 
des Beamtenrechtsrahmengesetzes haben. 

§2 

Zulässige Aufgaben 

Vorbehaltlich abweichender Regelung durch Lan-
desrecht können Aufgaben des Verbands sein: 

1. Ausbau einschließlich naturnahem Rückbau und 
Unterhaltung von Gewässern, 

2. Bau und Unterhaltung von Anlagen in und an 
Gewässern, 

3. Herstellung und Unterhaltung von ländlichen 
Wegen und Straßen, 

4. Herstellung, Beschaffung, Bet rieb und Unterhal-
tung sowie Beseitigung von gemeinschaftlichen 
Anlagen zur Bewirtschaftung von landwirtschaft-
lichen Flächen, 

5. Schutz von Grundstücken vor Sturmflut und 
Hochwasser einschließlich notwendiger Maßnah-
men im Deichvorland, 

6. Verbesserung landwirtschaftlicher sowie sonsti-
ger Flächen einschließlich der Regelung des Bo-
denwasser- und Bodenlufthaushalts, 

7. Herstellung, Beschaffung, Bet rieb, Unterhaltung 
und Beseitigung von Beregnungsanlagen sowie 
von Anlagen zur Be- und Entwässerung, 

8. technische Maßnahmen zur Bewirtschaftung des 
Grundwassers und der obe rirdischen Gewässer, 

9. Abwasserbeseitigung, 

10. Abfallentsorgung im Zusammenhang mit der 
Durchführung von Verbandsaufgaben, 

11. Beschaffung und Bereitstellung von Wasser, 

12. Herrichtung, Erhaltung und Pflege von Flächen, 
Anlagen und Gewässern zum Schutz des Natur-
haushalts, des Bodens und für die Landschafts-
pflege, 

13. Förderung der Zusammenarbeit zwischen Land-
wirtschaft und Wasserwirtschaft und Fortentwick-
lung von Gewässer-, Boden- und Naturschutz, 

14. Förderung und Überwachung der vorstehenden 
Aufgaben. 

§3 

Name 

(1) Der Name des Verbands soll seine Eigenschaft 
als Wasser- und Bodenverband, seine Hauptaufgabe 
und seinen räumlichen Wirkungsbereich erkennen 
lassen. 

(2) Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden 
Bezeichnungen der Verbände können beibehalten 
werden. 

§4 

Mögliche Verbandsmitglieder 

(1) Verbandsmitglieder können sein: 

1. jeweilige Eigentümer von Grundstücken und Anla-
gen, jeweilige Erbbauberechtigte sowie Inhaber 
von Bergwerkseigentum (dingliche Verbandsmit-
glieder), 

2. Personen, denen der Verband im Rahmen seiner 
Aufgaben Pflichten abnimmt oder erleichtert, 

3. Körperschaften des öffentlichen Rechts, 

4. andere Personen, wenn die nach Landesrecht zu-
ständige Behörde (Aufsichtsbehörde) sie zuläßt. 

(2) Dem Bergwerkseigentum im Sinne des Absat-
zes 1 Nr. 1 stehen die Bewilligung im Sinne des Bun-
desberggesetzes sowie auch Bergwerkseigentum und 
Bewilligungen, die aufgehoben, widerrufen oder erlo-
schen sind, gleich. 

§5 

Unternehmen, Plan, Lagerbuch 

(1) Unternehmen des Verbands im Sinne dieses Ge-
setzes sind die der Erfüllung seiner Aufgabe dienen-
den baulichen und sonstigen Anlagen, Arbeiten an 
Grundstücken, Ermittlungen und sonstigen Maßnah-
men. 

(2) Der Umfang des Unternehmens ist, soweit er sich 
nicht hinreichend aus der Satzung ergibt, in einem 

 



Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 	Drucksache 11/6764 

Plan (Zeichnungen, Nachweisungen, Beschreibun-
gen) darzustellen. 

(3) Die Aufsichtsbehörde kann anordnen, daß der 
Verband ein Verzeichnis der Anlagen und Gewässer 
führt (Lagerbuch), aus dem ihre A rt  und ihre Maße 
sowie ferner Unterhaltung, Bet rieb und Nutzung er-
sichtlich sind. 

§6 

Satzung 

(1) Die Rechtsverhältnisse des Verbands und die 
Rechtsbeziehungen zu den Verbandsmitgliedern 
werden durch eine Satzung geregelt, soweit nicht die-
ses Gesetz oder Rechtsvorschriften der Länder etwas 
anderes bestimmen. 

(2) Die Satzung muß mindestens Bestimmungen 
enthalten über: 

1. Name und Sitz des Verbands, 

2. Aufgabe und Unternehmen unter Hinweis auf die 
Pläne, soweit solche nach § 5 Abs. 2 erstellt wer-
den, 

3. Verbandsgebiet, 

4. Mitgliedschaft und Anlage eines Mitgliederver-
zeichnisses, 

5. Beschränkungen des Grundeigentums, die von 
den Verbandsmitgliedern zu dulden sind, und 
diesen sonst obliegende Verpflichtungen, 

6. Grundsätze für die Beitragsbemessung, 

7. Bildung und Aufgaben der Verbandsorgane, 

8. Verbandsschau, 

9. Satzungsänderungen, 

10. Bekanntmachungen des Verbands. 

(3) Wenn der Verband Beamte haben soll, muß die 
Satzung zusätzlich auch Bestimmungen über die 
Rechtsverhältnisse der Beamten des Verbands, insbe-
sondere hinsichtlich des als oberste Dienstbehörde 
zuständigen Organs sowie der als Dienstvorgesetzte 
vorzusehenden Stelle, enthalten. 

ZWEITER TEIL 

Errichtung des Verbands 

ERSTER ABSCHNITT 

Errichtungsarten 

§7 

Arten der Errichtung, Entstehung des Verbands 

(1) Ein Verband wird errichtet 

1. durch einen einstimmigen Beschluß der Beteiligten 
sowie die aufsichtsbehördliche Genehmigung der 
Errichtung und der Satzung, 

2. durch einen Mehrheitsbeschluß der Beteiligten, die 
aufsichtsbehördliche Genehmigung der Errichtung 
und der Satzung sowie die Heranziehung nicht ein-
verstandener oder anderer Beteiligter als Ver-
bandsmitglieder in dem Genehmigungsakt oder 

3. von Amts wegen. 

Der Verband entsteht mit der öffentlichen Bekannt-
machung der Satzung, sofern diese nicht einen späte-
ren Zeitpunkt vorsieht. 

(2) Die Genehmigung der Errichtung kann aus 
Gründen des öffentlichen Interesses versagt werden, 
insbesondere wenn in Aussicht genommene Ver-
bandsaufgaben anderweitig besser gelöst werden 
können oder von einer bereits bestehenden Einrich-
tung wahrgenommen werden oder wahrgenommen 
werden können. 

(3) Der Genehmigungsakt nach Absatz 1 Nr. 1 oder 
2 sowie die Satzung sind von der Aufsichtsbehörde 
öffentlich bekannt zu machen. 

§8 

Beteiligte 

(1) Beteiligte im Sinne dieses Gesetzes sind die nach 
§ 4 als Verbandsmitglieder in Betracht kommenden 
Personen, 

1. die aus der Durchführung der Verbandsaufgabe 
einen Vorteil haben oder zu erwarten haben, 

2. von deren Anlagen oder Grundstücken nachteilige 
Einwirkungen auf das Verbandsunternehmen aus-
gehen oder zu erwarten sind oder 

3. die voraussichtlich Maßnahmen des Verbands zu 
dulden haben, 

wenn sie von der Aufsichtsbehörde nach § 13 Abs. 1 
Satz 1 als Beteiligte festgestellt worden sind. Gemein-
same Eigentümer oder Erbbauberechtigte gelten als 
ein Beteiligter. 

(2) Vorteile im Sinne dieses Gesetzes sind auch die 
Abnahme und die Erleichterung einer Pflicht und die 
Möglichkeit, Maßnahmen des Verbands zweckmäßig 
oder wirtschaftlich auszunutzen. 

§9 

Heranziehung zur Mitgliedschaft 

Beteiligte, die der Errichtung des Verbands nicht 
zugestimmt haben, sind — auch gegen ihren Wil-
len — als Verbandsmitglieder heranzuziehen. Die 
Aufsichtsbehörde kann in besonders gelagerten Ein-
zelfällen ausnahmsweise von der Heranziehung abse-
hen, wenn zu erwarten ist, daß dadurch die Erfüllung 
der Verbandsaufgaben nicht beeinträchtigt wird. 
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§ 10 

Zulässigkeit der Errichtung von Amts wegen 

(1) Ein Verband kann von Amts wegen errichtet 
werden, wenn es im öffentlichen Interesse geboten 
ist. 

(2) Die Errichtung nach Absatz 1 ist insbesondere 
zulässig 

1. zur Regelung des Wasserabflusses, zum Schutz vor 
Hochwasser, Sturmfluten und Überschwemmun-
gen oder zur Unterhaltung nicht schiffbarer Ge-
wässer, sofern die Maßnahmen zweckmäßig durch 
einen Verband durchgeführt werden können, 

2. zur Beseitigung von Abwasser, sofern dieses zu 
erheblichen Schäden auf dem Gebiet der Wasser-
wirtschaft führt, die auf andere Weise zweckmäßig 
nicht verhindert werden können, 

3. zur Durchführung von Unternehmen, die zum 
Schutz der Umwelt oder der Natur oder zur Land-
schaftspflege geboten sind, sofern die hierzu erfor-
derlichen Maßnahmen zweckmäßig nur durch ei-
nen Verband durchgeführt werden können. 

(3) § 43 des Flurbereinigungsgesetzes bleibt unbe-
rührt . 

ZWEITER ABSCHNITT 

Errichtungsverfahren 

§ 11 

Einleitung des Errichtungsverfahrens 

(1) Das Verfahren zur Errichtung des Verbands wird 
durch einen Antrag eines oder mehrerer Beteiligter 
bei der zuständigen Aufsichtsbehörde oder durch 
diese von Amts wegen eingeleitet. 

(2) Dem Antrag sind Unterlagen beizufügen, die die 
Aufgaben und den Umfang des Verbands und seines 
Unternehmens umschreiben (Errichtungsunterlagen). 
Zu den Errichtungsunterlagen gehören der Plan für 
das Unternehmen und ein Kostenanschlag, eine Dar-
stellung der Zweckmäßigkeit und der Finanzierung 
des Unternehmens, ein Satzungsentwurf, ein Ver-
zeichnis der Beteiligten sowie Tatsachenangaben, aus 
denen sich das Stimmenverhältnis zur Berechnung 
der Mehrheit ermitteln läßt. 

(3) Die Aufsichtsbehörde kann von dem Antragstel-
ler die Beibringung weiterer Unterlagen verlangen. 

(4) Legen die Beteiligten die Unterlagen nach den 
Absätzen 2 und 3 innerhalb der ihnen gesetzten Frist 
nicht oder nur unvollständig vor oder sind die Unter-
lagen ganz oder teilweise ungeeignet, kann die Auf-
sichtsbehörde die Satzung entwerfen und, soweit er-
forderlich, die Unterlagen selbst beschaffen.  

§ 12 

Vorarbeiten 

(1) Eigentümer und Besitzer von Grundstücken ha-
ben zu dulden, daß Beauftragte der Aufsichtsbehörde 
zur Vorbereitung der von ihr nach diesem Gesetz im 
Errichtungsverfahren zu treffenden Maßnahmen die 
Grundstücke betreten und Vermessungen, Boden-
und Grundwasseruntersuchungen oder vergleichbare 
Arbeiten ausführen. Die Absicht, solche Arbeiten aus-
zuführen, ist den Eigentümern oder Besitzern minde-
stens zwei Wochen vorher bekanntzugeben. Wohnun-
gen dürfen nur mit Zustimmung der Wohnungsinha-
ber betreten werden. 

(2) Entstehen durch eine nach Absatz 1 zulässige 
Maßnahme dem Eigentümer oder Besitzer unmittel-
bare Vermögensnachteile, so hat die Aufsichtsbe-
hörde eine angemessene Entschädigung in Geld zu 
leisten. 

§ 13 

Feststellung der Beteiligten, Stimmenzahl 

(1) Für das Errichtungsverfahren hat die Aufsichts-
behörde die Beteiligten festzustellen. Sie hat ferner 
die auf jeden Beteiligten entfallende Stimmenzahl zu 
ermitteln. In einem Verfahren mit mehr als zwei Betei-
ligten hat kein Beteiligter mehr als zwei Fünftel aller 
Stimmen. 

(2) Hat der zu errichtende Verband nicht nur ding-
liche Verbandsmitglieder, ist für die Stimmenzahl der 
von der Durchführung der Verbandsaufgabe zu er-
wartende Vorteil maßgebend. Bei Beteiligten im 
Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 2 und 3 ist ihre Stimmenzahl 
in einem angemessenen Verhältnis zu den Stimmen-
zahlen der übrigen Beteiligten durch Schätzung fest-
zulegen. 

(3) Hat der Verband nur dingliche Verbandsmitglie-
der, ist Maßstab der Stimmenzahl der Flächeninhalt 
der betroffenen Grundstücke, für Eigentümer von 
Bergwerken der zu erwartende Vorteil; in besonders 
begründeten Fällen kann an Stelle des Flächeninhalts 
ein geschätzter Vorteil als Maßstab gewählt wer-
den. 

(4) Stellt die Aufsichtsbehörde zu Unrecht Personen 
als Beteiligte fest oder unterläßt sie zu Unrecht eine 
solche Feststellung, hat dies auf die Wirksamkeit von 
Beschlüssen der Beteiligten im Errichtungsverfahren 
sowie auf die Errichtung des Verbands keinen Ein-
fluß. 

§14 

Bekanntmachung des Vorhabens, 
Verhandlungstermin 

(1) Die Aufsichtsbehörde hat das Errichtungsvorha-
ben sowie Zeit und Ort der Auslegung öffentlich be-
kanntzumachen; die Errichtungsunterlagen nach § 11 
Abs. 2 bis 4 sind für die Dauer von mindestens einem 
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Monat vor dem ersten Verhandlungstermin auszule-
gen. 

(2) Die Aufsichtsbehörde hat einen Beschluß der 
Beteiligten über die Errichtung des Verbands ein-
schließlich Plan und Satzung herbeizuführen und 
hierzu einen oder mehrere Verhandlungstermine an-
zuberaumen. Der Beschluß erstreckt sich auch auf 
Anträge und Einwendungen von Beteiligten. Die Ver-
handlungen werden von der Aufsichtsbehörde gelei-
tet; sie sind nicht öffentlich. Die Aufsichtsbehörde 
kann Personen oder Stellen, die nicht Beteiligte sind, 
die Teilnahme an den Verhandlungen gestatten, 
wenn sie auf Grund von Rechtsvorschriften an dem 
Errichtungsverfahren zu beteiligen sind oder es für 
das Errichtungsvorhaben zweckmäßig erscheint. 

(3) Beschlußfähigkeit ist gegeben, wenn minde-
stens die Hälfte der nach § 13 Abs. 1 Satz 1 festgestell-
ten Beteiligten anwesend ist. Fehlt die Beschlußfähig-
keit, kann ein neuer Verhandlungstermin mit dersel-
ben Tagesordnung sowie der Maßgabe anberaumt 
werden, daß Beschlüsse ohne Rücksicht auf die Zahl 
der anwesenden Beteiligten gefaßt werden können; 
hierauf ist in der Ladung hinzuweisen. 

(4) Anträge sowie Einwendungen müssen die Betei-
ligten zur Vermeidung des Ausschlusses in einem 
Verhandlungstermin vorbringen; hierauf ist in der La-
dung und im Termin hinzuweisen. 

(5) Zu den Verhandlungsterminen sind die Beteilig-
ten von der Aufsichtsbehörde unter Einhaltung einer 
Frist von mindestens zwei Wochen sowie unter Hin-
weis auf den Gegenstand der Verhandlung zu laden. 
Wenn es wegen der Zahl der Beteiligten zweckmäßig 
erscheint, können für Teilgebiete des Verbands ge-
trennte Verhandlungstermine anberaumt werden. Bei 
mehr als 50 Beteiligten wird die Ladung durch öffent-
liche Bekanntmachung vorgenommen. 

(6) Um das Eigentum streitende Personen sind be-
rechtigt, an den Verhandlungen teilzunehmen und 
mitzuwirken; sie sowie gemeinsame Eigentümer oder 
Erbbauberechtigte können nur einheitliche Erklärun-
gen abgeben. 

§ 15 

Beschlußfassung 

(1) Für die Beschlußfassung genügt einfache Mehr-
heit der Beteiligten. Beteiligte im Sinne des § 14 
Abs. 6 sind bei der Feststellung der Mehrheit nur zu 
berücksichtigen, wenn sie ihre Stimmen einheitlich 
abgeben. Für die Vertretung sind die Vorschriften des 
Verwaltungsverfahrensrechts der Länder sinngemäß 
anzuwenden. 

(2) Die Mehrheit wird nach den Stimmenzahlen 
oder einem anderen von vier Fünfteln der erschiene-
nen Beteiligten nach Kopfzahl beschlossenen Maß-
stab errechnet. Ordnungsgemäß geladene Beteiligte, 
die an der Abstimmung nicht teilnehmen, werden so 
behandelt, als hätten sie dem Beschluß zugestimmt, 
sofern sie dem nicht vor dem Termin schriftlich wider-
sprochen haben. Hierauf ist in der Ladung hinzuwei-
sen. 

(3) Über jede Verhandlung hat die Aufsichtsbe-
hörde eine Niederschrift zu fertigen, in die auch An-
träge und Einwendungen im Sinne des § 14 Abs. 4 
aufzunehmen sind. Die Niederschrift ist den an der 
Verhandlung Beteiligten vorzulesen oder vorzulegen. 
In der Niederschrift ist zu vermerken, daß dies gesche-
hen und ob sie genehmigt ist oder welche Einwendun-
gen gegen sie erhoben sind. Verweigert ein Beteilig-
ter die Genehmigung der Verhandlungsniederschrift, 
ohne ihre Vervollständigung oder Berichtigung zu be-
antragen, so gilt diese Niederschrift als genehmigt; 
hierauf ist der Beteiligte hinzuweisen. 

§16 

Errichtung von Amts wegen 

(1) Soll ein Verband von Amts wegen errichtet wer-
den, hat die Aufsichtsbehörde mindestens die in § 11 
Abs. 2 genannten Unterlagen zu erstellen oder zu be-
schaffen. Die §§ 9, 12 und 13 Abs. 1 Satz 1 gelten auch 
für die Errichtung von Amts wegen; § 7 Abs. 3 und 
§ 13 Abs. 4 sind entsprechend anzuwenden. 

(2) Den Beteiligten ist in einem oder mehreren An-
hörungsterminen Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
geben. § 14 Abs. 1 und 4 bis 6 und § 15 Abs. 3 gelten 
entsprechend. 

§ 17 

Überleitung eines Errichtungsverfahrens 

Lehnt in einem Errichtungsverfahren nach § 7 
Abs. 1 Nr. 1 oder 2 die Mehrheit der Beteiligten die 
Errichtung eines Verbands ab, kann die Aufsichtsbe-
hörde das Verfahren in ein solches nach § 7 Abs. 1 
Nr. 3 überleiten, sofern die Gründung des Verbands 
im öffentlichen Interesse geboten ist. Nach § 16 Abs. 1 
vorgeschriebene Verfahrenshandlungen, die bereits 
im bisherigen Verfahren vorgenommen worden sind, 
brauchen nicht wiederholt zu werden. 

§ 18 

Entscheidung über Anträge und Einwendungen 
eines Beteiligten 

(1) Über Anträge und Einwendungen eines Beteilig-
ten im Sinne von § 14 Abs. 4, die von der Mehrheit im 
Verhandlungstermin abgelehnt worden sind, ent-
scheidet die Aufsichtsbehörde auf schriftlichen An-
trag des Beteiligten durch besonderen Bescheid; die-
ser Antrag kann nur innerhalb eines Monats nach der 
öffentlichen Bekanntmachung der Satzung des Ver-
bands gestellt werden. 

(2) Über abgelehnte Anträge und Einwendungen 
eines Beteiligten in einem Errichtungsverfahren nach 
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§ 7 Abs. 1 Nr. 3 entscheidet die Aufsichtsbehörde 
nach der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung 
durch besonderen Bescheid. 

§ 19 

Änderung der Errichtungsunterlagen 

(1) Wird einem Antrag nach § 18 Abs. 1 durch eine 
nicht mehr anfechtbare Entscheidung stattgegeben 
und ist infolgedessen eine Änderung der Errichtungs-
unterlagen erforderlich, haben die Verbandsmitglie-
der einen entsprechenden Beschluß zu fassen. Kommt 
ein Beschluß nicht innerhalb von sechs Monaten nach 
Unanfechtbarkeit der in Satz 1 genannten Entschei-
dung zustande, ändert die Aufsichtsbehörde die Er-
richtungsunterlagen; die Änderung ist — soweit er-
forderlich — zu begründen. 

(2) Wird einem Antrag oder Einwendungen nach 
§ 18 Abs. 2 durch eine nicht mehr anfechtbare Ent-
scheidung stattgegeben, hat die Aufsichtsbehörde die 
Errichtungsunterlagen im erforderlichen Umfang zu 
ändern. 

(3) Nachträgliche Änderungen der Errichtungsun-
terlagen sind von der Aufsichtsbehörde öffentlich be

-

kanntzumachen. 

§ 20 

Erste Berufung der Organe 

Nach der Entstehung des Verbands sorgt die Auf-
sichtsbehörde für die erste Berufung der Organe des 
Verbands. 

§ 21 

Verfahrenskosten 

(1) Bare Auslagen, die einem antragstellenden Be-
teiligten (§ 11 Abs. 1) für die Beschaffung oder Erstel-
lung von Errichtungsunterlagen erwachsen, sind von 
dem Verband zu erstatten; das gleiche gilt für bare 
Auslagen, die der Aufsichtsbehörde nach § 11 Abs. 4 
und § 12 Abs. 2 erwachsen. 

(2) Die Aufsichtsbehörde kann die baren Auslagen, 
die im Errichtungsverfahren durch zurückgewiesene 
oder zurückgenommene Anträge oder Einwendun-
gen entstehen, dem jeweiligen Antragsteller oder Ein-
wendenden auferlegen. 

(3) Alle übrigen im Errichtungsverfahren entstehen-
den Kosten trägt der Verband. Kommt es nicht zur 
Entstehung des Verbands, sind Verfahrenskosten von 
demjenigen zu tragen, bei dem sie angefallen sind. 

DRITTER TEIL 

Rechtsverhältnisse des Verbands 
zu seinen Mitgliedern und Dritten 

ERSTER ABSCHNITT 

Mitgliedschaft 

§ 22 

Mitgliedschaft 

Verbandsmitglieder sind — vorbehaltlich der Rege-
lungen in den §§ 23 und 24 — die Beteiligten, die der 
Errichtung des Verbands zugestimmt haben oder die 
zur Mitgliedschaft herangezogen worden sind, sowie 
deren jeweilige Rechtsnachfolger. Gemeinsame Ei-
gentümer oder Erbbauberechtigte gelten als ein Mit-
glied. 

§ 23 

Begründung und Erweiterung der Mitgliedschaft 
bei bestehenden Verbänden 

(1) Wer einen Vorteil aus der Durchführung der Ver-
bandsaufgabe zu erwarten oder wer Maßnahmen des 
Verbands zu dulden hat, hat Anspruch auf Aufnahme 
als Verbandsmitglied in einen bestehenden Verband. 
Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vor-
stand. 

(2) Die Aufsichtsbehörde kann Personen, die die in 
§ 8 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 genannten Voraussetzungen er-
füllen, gegen ihren Willen zur Mitgliedschaft in einem 
bestehenden Verband heranziehen oder eine beste-
hende Mitgliedschaft erweitern. Das gleiche Recht hat 
der Verband, wenn die Satzung es vorsieht; in diesem 
Fall  entscheidet der Vorstand. 

§ 24 

Aufhebung der Mitgliedschaft 

(1) Verbandsmitglieder, deren Vorteil aus der 
Durchführung der Verbandsaufgabe oder deren Last 
entfallen ist, sind berechtigt, die Aufhebung ihrer Mit-
gliedschaft zu verlangen. Dies gilt nicht, wenn das 
Verbandsmitglied den Vorteil durch eigene Maßnah-
men beseitigt hat oder wenn durch die Aufhebung der 
Mitgliedschaft erhebliche Nachteile für das öffentli-
che Interesse, den Verband oder dessen Gläubiger zu 
besorgen sind; Nachteile für den Verband sind insbe-
sondere in den Fällen des § 8 Abs. 1 Nr. 2 und 3 anzu-
nehmen. 

(2) Über den Antrag auf Aufhebung der Mitglied-
schaft entscheidet der Vorstand. Will er dem Antrag 
stattgeben, hat er dies der Aufsichtsbehörde anzuzei-
gen. Diese kann der Absicht innerhalb von zwei Mo-
naten aus den in Absatz 1 Satz 2 aufgeführten Grün-
den widersprechen; widersp richt sie, so ist die Aufhe-
bung der Mitgliedschaft nicht zulässig. 

(3) Die Aufsichtsbehörde kann Verpflichtungen des 
Verbands und des betreffenden Verbandsmitglieds 
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festsetzen, um unbillige Folgen der Aufhebung der 
Mitgliedschaft zu verhüten. 

§ 25 

Verfahren 

(1) Vor einer Entscheidung nach den §§ 23 und 24 
sind im Fall des 

a) § 23 Abs. 1 die Verbandsversammlung oder der 
Verbandsausschuß, 

b) § 23 Abs. 2 Satz 1 der Vorstand sowie die künftigen 
Verbandsmitglieder, 

c) § 23 Abs. 2 Satz 2 die Verbandsversammlung oder 
der Verbandsausschuß sowie die künftigen Ver-
bandsmitglieder, 

d) § 24 Abs. 1 die Verbandsversammlung oder der 
Verbandsausschuß 

zu hören. 

(2) Sind mehr als 50 Verbandsmitglieder oder künf-
tige Verbandsmitglieder zu hören, kann die Anhö-
rung durch die Möglichkeit der Einsicht in die Unter-
lagen über die Angelegenheit ersetzt werden; dies ist 
öffentlich bekanntzumachen. 

§ 26 

Auskunftspflicht 

(1) Die Verbandsmitglieder sind verpflichtet, dem 
Verband auf Verlangen Auskunft über solche Tatsa-
chen und Rechtsverhältnisse zu geben, die für die 
Beurteilung der mit der Mitgliedschaft verbundenen 
Rechte und Pflichten erheblich sind. Sie haben, soweit 
erforderlich, die Einsicht in die notwendigen Unterla-
gen und die Besichtigung der Grundstücke, Gewässer 
und Anlagen zu dulden. In der Satzung können wei-
tergehende Verpflichtungen festgelegt werden. 

(2) Die in Absatz 1 genannte Verpflichtung besteht 
nur gegenüber Personen, die vom Verband durch eine 
schriftliche Vollmacht als zur Einholung der Aus-
künfte oder zur Einsicht und Besichtigung berechtigt 
ausgewiesen sind. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Personen, 
die, ohne Verbandsmitglied zu sein, zur Beitragslei-
stung herangezogen werden oder herangezogen wer-
den können mit der Maßgabe, daß sie nur insoweit zur 
Offenlegung von Tatsachen und Rechtsverhältnissen 
verpflichtet sind, als dies für die Festlegung ihrer Bei-
träge erforderlich ist. 

§ 27 

Verschwiegenheitspflicht 

Vorstandsmitglieder, Mitglieder des Verbandsaus-
schusses, Geschäftsführer sowie Personen im Sinne 
des § 26 Abs. 2 sind verpflichtet, über alle ihnen bei 
der Durchführung ihrer Aufgaben bekanntwerden-
den Tatsachen und Rechtsverhältnisse Verschwie-

genheit zu bewahren. Im übrigen gelten die Vorschrif-
ten der Verwaltungsverfahrensgesetze der Länder 
über die Verschwiegenheitspflicht sinngemäß. 

ZWEITER ABSCHNITT 

Verbandsbeiträge 

§ 28 

Verbandsbeiträge 

(1) Die Verbandsmitglieder sind verpflichtet, dem 
Verband Beiträge (Verbandsbeiträge) zu leisten, so-
weit dies zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich 
ist. 

(2) Der Verband kann die Verbandsbeiträge in 
Form von Geld (Geldbeiträge) oder von Sachen, Wer-
ken, Diensten oder anderen Leistungen (Sachbei-
träge) erheben. 

(3) Wer, ohne Verbandsmitglied zu sein, als Eigen-
tümer eines Grundstücks oder einer Anlage, als Inha-
ber von Bergwerkseigentum oder als Unterhaltungs-
pflichtiger von Gewässern von dem Unternehmen des 
Verbands einen Vorteil hat (Nutznießer), kann mit 
Zustimmung der Aufsichtsbehörde wie ein Mitglied 
zu Geldbeiträgen herangezogen werden. Der Nutz-
nießer ist vorher anzuhören. 

(4) Die Beitragspflicht nach den Absätzen 1 und 3 
besteht nur insoweit, als die Verbandsmitglieder oder 
Nutznießer einen Vorteil haben oder der Verband für 
sie ihnen obliegende Leistungen erbringt oder von 
ihnen ausgehenden schädigenden Auswirkungen be-
gegnet. 

(5) Soweit Eigentümer, die nur zur Benutzung ihres 
Grundstücks zur Durchleitung von Wasser, für eine 
Deichanlage oder für ein Schöpfwerk zum Wasser- 
und Bodenverband zugezogen worden sind, keinen 
Vorteil haben und keinen Schaden verursachen, sind 
sie von allen Verbandsbeitragslasten frei. 

(6) Die Satzung kann für besondere Härtefälle eine 
vollständige oder teilweise Befreiung von der Ver-
bandsbeitragszahlung vorsehen. 

§ 29 

Öffentliche Last 

Verbandsbeiträge sind öffentliche Abgaben. Die 
Beitragspflicht der dinglichen Verbandsmitglieder 
ruht als öffentliche Last auf den Grundstücken, Berg-
werken und Anlagen, mit denen die dinglichen Ver-
bandsmitglieder an dem Verband teilnehmen. 

§ 30 

Maßstab für Verbandsbeiträge 

(1) Der Beitrag der Verbandsmitglieder und der 
Nutznießer bemißt sich nach dem Vorteil, den sie von 
der Aufgabe des Verbands haben, sowie den Kosten, 
die der Verband auf sich nimmt, um ihnen obliegende 
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Leistungen zu erbringen oder den von ihnen ausge-
henden nachteiligen Einwirkungen zu begegnen. Für 
die Festlegung des Beitragsmaßstabs reicht eine an-
nähernde Ermittlung der Vorteile und Kosten aus. 

(2) Die Satzung kann für bestimmte Maßnahmen 
die Verbandsbeiträge entsprechend den für die ein-
zelnen Grundstücke tatsächlich entstehenden Kosten 
festsetzen oder allgemein einen von Absatz 1 abwei-
chenden Beitragsmaßstab festlegen. 

§ 31 

Erhebung der Verbandsbeiträge 

(1) Der Verband erhebt die Verbandsbeiträge auf 
der Grundlage des für ihn geltenden Beitragsmaß-
stabs durch Beitragsbescheid. 

(2) Die Satzung kann zulassen, daß die Erhebung 
der Verbandsbeiträge Stellen außerhalb des Ver-
bands übertragen wird. 

(3) Durch die Satzung können Zuschläge zu rück-
ständigen Verbandsbeiträgen vorgeschrieben wer-
den. 

(4) Für die Verjährung sind die Vorschriften der 
Abgabenordnung entsprechend anzuwenden. 

(5) Jedem Verbandsmitglied ist auf Verlangen Ein-
sicht in die ihn betreffenden Beitragsunterlagen zu 
gewähren. 

§ 32 

Vorausleistungen auf Verbandsbeiträge 

Soweit es für die Durchführung des Unternehmens 
und die Verwaltung des Verbands erforderlich ist, 
kann der Vorstand nach einem sich aus der Satzung 
ergebenden Maßstab Vorausleistungen auf die Ver-
bandsbeiträge festsetzen. 

DRITTER ABSCHNITT 

Benutzung von Grundstücken 

§ 33 

Benutzung der Grundstücke 
dinglicher Verbandsmitglieder 

(1) Der Verband ist berechtigt, Grundstücke, wel-
che die dingliche Mitgliedschaft bei ihm oder einem 
seiner Unterverbände begründen, zu betreten und zu 
benutzen, soweit dies für die Durchführung des Un-
ternehmens erforderlich ist. 

(2) Die Satzung kann zur leichteren Durchführung 
der Verbandsaufgaben weitere Beschränkungen des 
Grundeigentums vorsehen. 

(3) Die für das Unternehmen benötigten Stoffe kön-
nen — vorbehaltlich nach anderen Rechtsvorschriften 
erforderlicher Genehmigungen — aus den im Ver-
bandsgebiet belegenen Grundstücken entnommen 
werden.  

§ 34 

Deichvorland 

Hat der Verband Grundstücke vor Hochwasser oder 
Sturmflut zu schützen, hat er die Befugnisse nach § 33 
auch an dem nicht zu ihm gehörenden Deichvorland, 
wenn nicht ordnungsbehördliche Vorschriften entge-
genstehen; für das Unternehmen benötigte Stoffe 
kann er — vorbehaltlich nach anderen Rechtsvor-
schriften erforderlicher Genehmigungen — auch aus 
diesem Deichvorland entnehmen. 

§ 35 

Grundstücke mit öffentlichen Zwecken 

Die Benutzung von Grundstücken, die öffentlichen 
Zwecken dienen, bedarf der Zustimmung der zustän-
digen Verwaltungsbehörde, soweit sie nicht durch 
Rechtsvorschrift zugelassen ist. Die Zustimmung darf 
nur versagt werden, soweit eine Beeinträchtigung der 
öffentlichen Zwecke nicht durch entsprechende Maß-
nahmen ausgeglichen werden kann. 

§ 36 

Ausgleich für Nachteile 

(1) Entstehen durch die Benutzung von Grundstük-
ken nach §§ 33 bis 35 dem Betroffenen unmittelbare 
Vermögensnachteile, kann er einen Ausgleich verlan-
gen. 

(2) Kann der Ausgleich nicht durch Maßnahmen im 
Rahmen des Unternehmens durchgeführt werden, ist 
eine angemessene Entschädigung in Geld zu leisten. 
Bei der Festsetzung der Entschädigung bleiben eine 
Beeinträchtigung der Nutzung und eine Wertminde-
rung des Grundstücks außer Ansatz, soweit sie bei 
Durchführung des Unternehmens durch einen Vorteil 
ausgeglichen werden, der bei der Festsetzung eines 
Verbandsbeitrags unberücksichtigt bleibt. 

§ 37 

Ausgleichsverfahren 

Kommt eine Einigung über den Ausgleich nicht zu-
stande, entscheidet der Vorstand darüber durch 
schriftlichen Bescheid. 

§ 38 

Anspruch auf Grundstückserwerb 

Sind Vermögensnachteile im Sinne des § 36 so we-
sentlich, daß das in Anspruch genommene Grund-
stück für den Betroffenen nur noch einen verhältnis-
mäßig geringen oder keinen wirtschaft lichen Wert 
mehr hat, kann er verlangen, daß der Verband das 
Grundstück zu Eigentum erwirbt. Für die Ermittlung 
des Gegenwertes ist der Zeitpunkt der erstmaligen 
Benutzung des Grundstücks maßgeblich. 
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§ 39 

Rechtsverhältnisse bei abgeleiteten 
Grundstücksnutzungen 

(1) Wird ein zum Verband gehörendes Grundstück 
zu der Zeit, zu der es von dem Unternehmen betroffen 
wird, auf Grund eines vom Eigentümer abgeleiteten 
Rechts genutzt, hat der Nutzungsberechtigte vorbe-
haltlich einer abweichenden vertraglichen Regelung 
gegen den Eigentümer Anspruch auf die diesem zu-
stehenden Nutzungen. Der Nutzungsberechtigte ist in 
diesem Falle dem Eigentümer gegenüber verpflichtet, 
die Beiträge an den Verband zu leisten. 

(2) Im Falle des Absatzes 1 kann der Nutzungsbe-
rechtigte unbeschadet der ihm nach Gesetz, Satzung 
oder Vertrag zustehenden Rechte innerhalb eines 
Jahres 

1. ein Pacht- oder Mietverhältnis unter Einhaltung 
einer Frist von drei Monaten zum Ende des Ver-
tragsjahres kündigen, 

2. die Aufhebung eines anderen Nutzungsrechts 
ohne Einhaltung einer Frist verlangen. 

VIERTER ABSCHNITT 

Enteignung für das Unternehmen 

§ 40 

Zweck und Gegenstand der Enteignung 

(1) Zur Erfüllung der Verbandsaufgaben kann ent-
eignet werden. 

(2) Die Enteignung darf sich nur auf die zum Ver-
bandsgebiet oder Unterverbandsgebiet gehörenden 
Grundstücke und das nicht dazu gehörende Deichvor-
land erstrecken; grundstücksgleiche Rechte stehen 
den Grundstücken und dem Eigentum an Grundstük-
ken gleich, Grundstücksteile gelten als Grund-
stücke. 

(3) Durch Enteignung können 

1. das Eigentum an Grundstücken entzogen oder be-
lastet werden, 

2. andere Rechte an Grundstücken entzogen oder be-
lastet werden, 

3. Rechte entzogen werden, die zum Erwerb, zum 
Besitz oder zur Nutzung von Grundstücken be-
rechtigen oder die den Verpflichteten in der Benut-
zung von Grundstücken beschränken oder 

4. Rechtsverhältnisse begründet werden, die Rechte 
der in Nummer 3 bezeichneten Art gewähren. 

§41 

Zulässigkeit und Umfang der Enteignung 

(1) Die Enteignung ist im einzelnen Fall nur zuläs-
sig, wenn das Wohl der Allgemeinheit sie erfordert 
und der Enteignungszweck auf andere zumutbare 
Weise nicht erreicht werden kann. Die Enteignung 

setzt voraus, daß der Verband sich ohne Erfolg ernst-
haft um den freihändigen Erwerb des Gegenstands 
der Enteignung (§ 40) zu angemessenen Bedingun-
gen bemüht hat. Der Verband hat glaubhaft zu ma-
chen, daß der Gegenstand der Enteignung innerhalb 
angemessener Frist zu dem vorgesehenen Zweck ver-
wendet werden wird. 

(2) Ein Grundstück darf nur in dem Umfang enteig-
net werden, in dem dies zur Verwirklichung des Ent-
eignungszwecks erforderlich ist. Reicht eine Bela-
stung des Grundstücks mit einem Recht zur Verwirk-
lichung des Enteignungszwecks aus, so ist die Enteig-
nung hierauf zu beschränken. Soll ein Grundstück 
oder ein räumlich oder wirtschaftlich zusammenhän-
gender Grundbesitz nur zum Teil enteignet werden, 
so ist auf Antrag des Eigentümers die Enteignung auf 
das Restgrundstück oder den Restbesitz insoweit aus-
zudehnen, als das Restgrundstück oder der Restbesitz 
nicht mehr in angemessenem Umfang baulich oder 
wirtschaftlich genutzt werden kann. 

§ 42 

Entschädigung 

Für die Enteignung ist Entschädigung zu leisten. 
Hierfür gelten §§ 93 bis 103 des Baugesetzbuchs ent-
sprechend. 

§ 43 

Anwendung von Landesrecht 

Soweit dieses Gesetz keine Regelung trifft, gilt das 
Enteignungsrecht des Landes, in dem die von der Ent-
eignung betroffenen Gegenstände belegen sind. 

FÜNFTER ABSCHNITT 

Verbandsschau 

§ 44 

Verbandsschau, Schaubeauftragte 

(1) Zur Feststellung des Zustands der von dem Ver-
band zu betreuenden Anlagen, Gewässer und Grund-
stücke im Rahmen der Aufgaben des Verbands führen 
Beauftragte des Verbands (Schaubeauftragte) eine 
Verbandsschau durch. 

(2) Die Satzung kann bestimmen, daß die Verbands-
schau ganz oder teilweise unterbleibt. Die Schaube-
auftragten werden durch die Verbandsversammlung 
oder den Ausschuß für die in der Satzung festgelegte 
Zeit gewählt. Der Vorstand oder ein von ihm bestimm-
ter Schaubeauftragter leitet die Verbandsschau; die 
Satzung kann Abweichungen hiervon vorsehen. 



Drucksache 11/6764 	Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 

§ 45 

Durchführung der Verbandsschau 

(1) Der Vorstand bestimmt Ort und Zeit der Ver-
bandsschau. Er hat die Schaubeauftragten, die Auf-
sichtsbehörde und sonstige Beteiligte, insbesondere 
technische und landwirtschaftliche Fachbehörden, 
rechtzeitig zur Verbandsschau einzuladen. 

(2) Über den Verlauf und das Ergebnis der Ver-
bandsschau ist eine Niederschrift zu fertigen. Diese ist 
vom Schaubeauftragten zu unterzeichnen. 

(3) Der Vorstand veranlaßt die Beseitigung festge-
stellter Mängel. 

VIERTER TEIL 

Verbandsverfassung 

§ 46 

Organe 

(1) Organe des Verbands sind die Versammlung der 
Verbandsmitglieder (Verbandsversammlung) und der 
Vorstand. Die Satzung kann bestimmen, daß der Ver-
band anstelle der Verbandsversammlung einen Ver-
bandsausschuß als Vertreterversammlung der Ver-
bandsmitglieder hat. 

(2) Die Organe können eine andere Bezeichnung 
führen. 

§ 47 

Verbandsversammlung 

(1) Die Verbandsversammlung hat folgende Aufga-
ben: 

1. Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder 
sowie ihrer Stellvertreter, 

2. Beschlußfassung über Änderungen der Satzung, 
des Unternehmens, des Plans oder der Aufgaben 
sowie über die Grundsätze der Geschäftspolitik, 

3. Beschlußfassung über die Umgestaltung und die 
Auflösung des Verbands, 

4. Wahl der Schaubeauftragten, 

5. Festsetzung des Haushaltsplans sowie von Nach-
tragshaushaltsplänen, 

6. Einspruch gegen eine Zwangsfestsetzung des 
Haushaltsplans, 

7. Entlastung des Vorstands, 

8. Festsetzung von Grundsätzen für Dienst- und An-
stellungsverhältnisse und von Vergütungen für 
Vorstandsmitglieder und Mitglieder des Ver-
bandsausschusses, 

9. Beschlußfassung über Rechtsgeschäfte zwischen 
Vorstandsmitgliedern und dem Verband, 

10. Beratung des Vorstands in allen wichtigen Ange-
legenheiten. 

(2) Die Satzung kann weitere Aufgaben vorsehen. 

§ 48 

Sitzungen der Verbandsversammlung 

(1) Der Verbandsvorsteher beruft die Verbandsver-
sammlung nach Bedarf, mindestens einmal im Jahr, 
ein; die Sitzungen der Verbandsversammlung sind 
nicht öffentlich. Die Satzung kann eine abweichende 
Regelung vorsehen. 

(2) Für die Beschlußfähigkeit und die Beschlußfas-
sung der Verbandsversammlung gelten, soweit dieses 
Gesetz oder die Satzung nichts anderes bestimmt, die 
Vorschriften der Verwaltungsverfahrensgesetze der 
Länder über die Ausschüsse entsprechend; für die 
Beschlußfähigkeit genügt jedoch die Anwesenheit 
von einem Zehntel der Mitglieder. 

(3) Für das Stimmrecht der Mitglieder gelten § 13 
Abs. 1 Satz 3 sowie Abs. 2 und 3, § 14 Abs. 6 zweiter 
Halbsatz und § 15 Abs. 1 Sätze 2 und 3 sowie Abs. 2 
entsprechend, soweit die Satzung keine andere Rege-
lung enthält. 

(4) Der Verbandsvorsteher oder bei seiner Verhin-
derung sein Vertreter leitet die Verbandsversamm-
lung. Wenn er selbst Verbandsmitglied ist, hat er 
Stimmrecht. 

§ 49 

Verbandsausschuß 

(1) Hat der Verband keine Verbandsversammlung, 
obliegen deren Aufgaben einem Verbandsausschuß. 
Die Vorschriften dieses Gesetzes über die Verbands-
versammlung gelten für den Verbandsausschuß ent-
sprechend, sofern dieses Gesetz keine abweichende 
Regelung trifft. 

(2) Die Verbandsmitglieder wählen die Mitglieder 
des Verbandsausschusses in durch die Satzung be-
stimmten Zeitabständen aus ihrer Mitte in einer Mit-
gliederversammlung; die Satzung kann ein anderes 
Wahlverfahren zulassen. Wiederwahl ist möglich. Die 
Satzung kann für jedes Mitglied des Verbandsaus-
schusses einen ständigen Vertreter zulassen. 

§ 50 

Sitzungen des Verbandsausschusses 

(1) Im Verbandsausschuß hat jedes Mitglied eine 
Stimme. Eine andere Regelung durch die Satzung ist 
zulässig. 

(2) Der Verbandsvorsteher ist Vorsitzender des Ver-
bandsausschusses ohne Stimmrecht. 
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§ 51 

Unterrichtung der Verbandsmitglieder 

In Verbänden, die einen Verbandsausschuß haben, 
unterrichtet der Verbandsvorsteher die Verbandsmit-
glieder in angemessenen Zeitabständen über die An-
gelegenheiten des Verbands. 

§ 52 

Vorstand, Verbandsvorsteher 

(1) Der Vorstand kann aus einer Person oder aus 
mehreren Personen bestehen. Besteht der Vorstand 
aus einer Person, so ist diese Verbandsvorsteher, be-
steht er aus mehreren Personen, so ist der Vorstands-
vorsitzende Verbandsvorsteher. Die Stellvertretung 
im Vorstand ist in der Satzung zu regeln. 

(2) In der Satzung kann der Personenkreis bestimmt 
werden, aus dem der Vorstand zu wählen ist. Mitglie-
der des Verbandsausschusses können nicht zugleich 
Vorstandsmitglieder sein. 

(3) Die Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich tätig; 
sie können für die Wahrnehmung ihres Amtes eine 
Entschädigung erhalten. 

§ 53 

Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder 

(1) Die Verbandsversammlung wählt den Vorstand 
für die in der Satzung vorgeschriebene Zeit. Werden 
mehrere Personen zu Vorstandsmitgliedern bestellt, 
wählt die Verbandsversammlung auch den Vor-
standsvorsitzenden. Das Ergebnis der Wahl ist der 
Aufsichtsbehörde anzuzeigen. 

(2) Die Verbandsversammlung kann ein Vorstands-
mitglied aus wichtigem Grund mit Zweidrittelmehr-
heit abberufen. Die Abberufung und ihr Grund sind 
der Aufsichtsbehörde anzuzeigen. Diese kann der Ab-
berufung innerhalb eines Monats nach Eingang der 
Anzeige unter Angabe der Gründe widersprechen, 
wenn der vorgetragene wich tige Grund nicht gege-
ben ist. Widerspricht die Aufsichtsbehörde, so ist die 
Abberufung unwirksam. 

(3) Soweit die zur Vertretung des Verbands erfor-
derlichen Vorstandsmitglieder fehlen oder an der 
Ausübung ihrer Tätigkeit gehindert sind, kann die 
Aufsichtsbehörde andere Personen bis zur Behebung 
des Mangels bestellen. 

§ 54 

Geschäfte des Vorstands 

(1) Der Vorstand leitet den Verband nach Maßgabe 
dieses Gesetzes und der Satzung in Übereinstimmung 
mit den von der Verbandsversammlung beschlosse-
nen Grundsätzen. Ihm obliegen alle Geschäfte, zu 
denen nicht durch Gesetz oder Satzung die Verbands-
versammlung berufen ist. 

(2) Die Vorstandsmitglieder haben bei der Erfüllung 
ihrer Aufgaben die erforderliche Sorgfalt anzuwen-
den. Sie sind dem Verband insbesondere dafür ver-
antwortlich, daß die Bestimmungen der Satzung ein-
gehalten und die Beschlüsse der Verbandsversamm-
lung ausgeführt werden. Ein Vorstandsmitglied, das 
seine Obliegenheiten vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verletzt, ist dem Verband zum Ersatz des daraus ent-
stehenden Schadens verpflichtet. Der Schadenersatz-
anspruch verjährt in drei Jahren von dem Zeitpunkt 
an, in welchem der Verband von dem Schaden und 
der Person des Ersatzpflichtigen Kenntnis erlangt. 

§ 55 

Gesetzliche Vertretung des Verbands 

(1) Der Vorstand vertritt den Verband gerichtlich 
und außergerichtlich. Die Satzung kann bestimmen, 
daß der Verbandsvorsteher allein oder nur gemein-
schaftlich mit einem anderen Vorstandsmitglied zur 
Vertretung befugt ist. Die Satzung kann ferner einem 
Geschäftsführer des Verbands bestimmte Vertre-
tungsbefugnisse zuweisen. Die Aufsichtsbehörde er-
teilt den vertretungsbefugten Personen eine Bestäti-
gung über die jeweilige Vertretungsbefugnis. 

(2) Erklärungen, durch die der Verband verpflichtet 
werden soll, bedürfen der Schriftform; sie sind nach 
Maßgabe der für den jeweiligen Fall geltenden Rege-
lungen von dem oder den Vertretungsberechtigten zu 
unterzeichnen. Wird für ein Geschäft oder für einen 
Kreis von Geschäften ein Bevollmächtigter bestellt, so 
bedarf die Vollmacht der Form des Satzes 1. Ist eine 
Erklärung gegenüber dem Vorstand abzugeben, ge-
nügt es, wenn sie einem Vorstandsmitglied oder ei-
nem vertretungsbefugten Geschäftsführer gegenüber 
abgegeben wird. 

§ 56 

Sitzungen des Vorstands 

(1) Der Verbandsvorsteher beruft den Vorstand 
nach Bedarf, mindestens jedoch einmal jährlich, zu 
Sitzungen ein. 

(2) Für die Beschlußfähigkeit und die Beschlußfas-
sung im Vorstand gelten die Vorschriften der Verwal-
tungsverfahrensgesetze der Länder über die Aus-
schüsse entsprechend, sofern die Satzung nichts an-
deres bestimmt. 

§ 57 

Geschäftsführer 

Der Verband kann einen Geschäftsführer bestellen. 
Das Nähere regelt die Satzung. 
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FÜNFTER TEIL 

Satzungsänderung sowie Umgestaltung 
und Auflösung des Verbands 

ERSTER ABSCHNITT 

Satzungsänderung 

§ 58 

Änderung der Satzung 

(1) Für Beschlüsse zur Änderung der Satzung ge-
nügt die Mehrheit der anwesenden Stimmen, soweit 
in der Satzung nichts anderes bestimmt ist. Der Be-
schluß über eine Änderung der Aufgabe des Ver-
bands bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
Stimmen. 

(2) Die Änderung der Satzung bedarf der Genehmi-
gung durch die Aufsichtsbehörde. Sie ist von der Auf-
sichtsbehörde öffentlich bekannt zu machen und tritt 
mit der Bekanntmachung in Kraft, wenn nicht ein spa-
terer Zeitpunkt festgelegt ist. 

§ 59 

Satzungsänderung durch die Aufsichtsbehörde 

(1) Die Aufsichtsbehörde kann eine Änderung der 
Satzung aus Gründen des öffentlichen Interesses for-
dern. 

(2) Kommt der Verband der Forde rung innerhalb 
einer bestimmten Frist nicht nach, kann die Aufsichts-
behörde die Satzung ändern. § 58 Abs. 2 Satz 2 gilt 
auch für diesen Fall. 

ZWEITER ABSCHNITT 

Umgestaltung 

§ 60 

Zusammenschluß 

(1) Verbände können sich zu einem neuen Verband 
zusammenschließen, wenn der Umfang der Ver-
bandsaufgaben den Bestand mehrerer Verbände 
nicht mehr rechtfertigt oder Verbandsaufgaben durch 
einen Verband nicht mehr zweckmäßig erfüllt werden 
können oder die Erfüllung der Aufgaben aus anderen 
Gründen nicht mehr gesichert ist. Der Zusammen-
schluß erfolgt 

1. durch Übertragung der Aufgaben, des Vermögens 
sowie der Verpflichtungen eines Verbands oder 
mehrerer Verbände als Ganzes auf einen der sich 
zusammenschließenden Verbände oder 

2. durch Gründung eines neuen Verbands und Über-
tragung der Aufgaben, des Vermögens sowie der 
Verpflichtungen anderer Verbände als Ganzes auf 
den neuen Verband. 

(2) § 58 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 1 sowie § 59 
Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 gelten entsprechend. 

(3) Der Zusammenschluß wird mit der durch die 
Aufsichtsbehörde vorzunehmenden öffentlichen Be-
kanntmachung wirksam, wenn nicht ein späterer 
Zeitpunkt festgelegt ist; gleichzei tig gelten die Ver-
bände, die nicht mehr weiterbestehen sollen, als auf-
gelöst. 

§ 61 

Übertragung von Aufgaben 

Ein Verband kann einzelne Aufgaben und Unter-
nehmen sowie das diesen dienende Vermögen und 
die auf sie bezogenen Mitgliedschaften auf einen an-
deren Verband übertragen sowie sich in mehrere Ver-
bände aufspalten. In diesen Fällen gelten § 58 Abs. 1 
Satz 2 und Abs. 2 sowie §§ 59 und 60 Abs. 1 Satz 2 
entsprechend. 

DRITTER ABSCHNITT 

Auflösung 

§ 62 

Auflösung des Verbandes 

(1) Die Verbandsversammlung kann mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der vertretenen Stimmen 
die Auflösung des Verbands beschließen, wenn die 
Verbandsaufgaben entfallen sind oder durch den Ver-
band nicht mehr zweckmäßig erfüllt werden können 
oder der Fortbestand des Verbands aus anderen 
Gründen nicht mehr erforderlich ist. Der Beschluß 
bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 

(2) Die Aufsichtsbehörde kann unter den Vorausset-
zungen des Absatzes 1, wenn die Anzahl der Ver-
bandsmitglieder auf eine Person sinkt oder aus Grün-
den des öffentlichen Interesses die Auflösung fordern. 
Kommt die Verbandsversammlung der Forde rung in-
nerhalb einer bestimmten Frist nicht nach, so kann die 
Aufsichtsbehörde den Verband auflösen. 

(3) Die Auflösung ist von der Aufsichtsbehörde un-
ter Aufforderung der Gläubiger zur Anmeldung ihrer 
Ansprüche öffentlich bekanntzumachen. 

§ 63 

Abwicklung 

(1) Nach der Auflösung des Verbands wickeln der 
Vorstand oder die durch Beschluß der Verbandsver-
sammlung dazu berufenen Liquidatoren die Ge- 
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schäfte ab. Die Aufsichtsbehörde kann unter Abberu-
fung des Vorstands einen oder mehrere Liquidatoren 
mit der rechtlichen Stellung des Vorstands bestellen, 
wenn es aus Gründen des öffentlichen Interesses er-
forderlich ist. 

(2) Bis zur Beendigung der Abwicklung gelten für 
die Aufsicht und die Rechtsverhältnisse der bisheri-
gen Verbandsmitglieder untereinander sowie zu drit-
ten Personen die Vorschriften dieses Gesetzes und die 
Bestimmungen der Satzung, soweit sich nicht aus dem 
Wesen der Abwicklung etwas anderes ergibt. 

(3) Auf das Abwicklungsverfahren sind § 48 Abs. 2 
und 3, § 49 sowie §§ 51 bis 53 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs entsprechend anzuwenden. Über die Ver-
wendung des nach vollständiger Abwicklung verblei-
benden Verbandsvermögens beschließt die Ver-
bandsversammlung mit einfacher Mehrheit. Der Be-
schluß bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbe-
hörde. 

§ 64 

Aufbewahrung der Bücher, Einsicht 

(1) Nach Beendigung der Abwicklung werden die 
Bücher und Schriften des aufgelösten Verbands bei 
der Aufsichtsbehörde aufbewahrt. 

(2) Die Verbandsmitglieder und ihre Rechtsnachfol-
ger haben das Recht, bis zu zehn Jahre nach der Auf-
lösung des Verbands die Bücher und Schriften einzu-
sehen und zu benutzen. 

SECHSTER TEIL 

Rechnungswesen 

§ 65 

Haushalt, Rechnungslegung, Prüfung 

Für den Haushalt, die Rechnungslegung sowie de

-

ren Prüfung gelten die landesrechtlichen Vorschriften 
für das Haushaltsrecht. Durch Landesrecht kann eine 
andere Regelung getroffen werden. Die Auf sichtsbe-
hörde bestimmt die zuständige Prüfstelle. 

§ 66 

Schuldübernahme 

(1) Die Aufsichtsbehörde kann anordnen, daß der 
Verband eine Schuld übernimmt, die eine öffentlich

-

rechtliche Körperschaft in der vorher ausgesproche-
nen Absicht aufgenommen hat, das Unternehmen des 
Verbands vor dessen Gründung zu beginnen. 

(2) Die Anordnung der Behörde tritt an die Stelle der 
sonst erforderlichen Erklärung des Verbands. 

SIEBTER TEIL 

Verfahrensvorschriften 

§ 67 

Öffentliche Bekanntmachungen 

Die in diesem Gesetz vorgeschriebenen öffentli-
chen Bekanntmachungen erfolgen in den Gemein-
den, auf die sich der Verband erstreckt, nach den Vor-
schriften des Verwaltungsverfahrensrechts über öf-
fentliche Bekanntmachungen in förmlichen Verwal-
tungsverfahren. Durch Landesrecht kann eine andere 
Regelung getroffen werden. 

§ 68 

Anordnungsbefugnis 

(1) Die Verbandsmitglieder, die Eigentümer des 
Deichvorlands und die auf Grund eines vom Eigentü-
mer abgeleiteten Rechts Nutzungsberechtigten ha-
ben die auf Gesetz oder Satzung beruhenden Anord-
nungen des Vorstands zu befolgen. 

(2) In der Satzung kann bestimmt werden, daß An-
ordnungsbefugnisse auch von einzelnen Vorstands-
mitgliedern, Vorstandsmitgliedern eines Unterver-
bands und Dienstkräften des Verbands oder eines 
Unterverbands wahrgenommen werden können. 

§ 69 

Freiheit von Kosten 

(1) Geschäfte und Verhandlungen, die der Durch-
führung dieses Gesetzes dienen, sind frei von Kosten 
der Gerichte und der Verwaltungsbehörden; hiervon 
unberührt bleiben Regelungen hinsichtlich der Ko-
sten und Abgaben, die auf landesrechtlichen Vor-
schriften beruhen. 

(2) Die Befreiung ist ohne Nachprüfung anzuerken-
nen, wenn die Aufsichtsbehörde bestätigt, daß ein 
Geschäft oder eine Verhandlung der Durchführung 
dieses Gesetzes dient. 

§ 70 

Geltung von Landesrecht 

Erstreckt sich das Verbandsgebiet auf mehr als ein 
Land, gilt für die Rechtsverhältnisse des Verbands das 
Recht des Landes, in dem der Verband seinen Sitz 
hat. 

§71 

Schiedsgericht 

Die Satzung kann die Schaffung eines Schiedsge-
richts vorsehen, das bei Streitigkeiten über Verbands-
angelegenheiten, insbesondere über Beitragsangele-
genheiten, auf schriftlichen Antrag der Parteien ent- 
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scheidet. Auf das Verfahren vor dem Schiedsgericht 
finden die Verfahrensvorschriften des Zehnten Bu-
ches der Zivilprozeßordnung entsprechend Anwen-
dung. 

ACHTER TEIL 

Aufsicht, Oberverband, Unterverband 

§ 72 

Aufsicht, Oberverband, Unterverband 

(1) Der Verband unterliegt der Rechtsaufsicht durch 
die Aufsichtsbehörde. § 43 des Flurbereinigungsge-
setzes bleibt unberührt. 

(2) Wenn ein Verband einen anderen Verband zum 
Mitglied hat oder wenn mehrere Verbände Aufgaben 
für dieselben Grundstücke haben, kann die gemein-
same Aufsichtsbehörde den einen der Verbände zum 
Oberverband bestimmen. Die für die Aufsicht über 
den Oberverband zuständige Behörde führt auch die 
Aufsicht über den Unterverband. 

§ 73 

örtliche Zuständigkeit 

Bei einem Verband, dessen Verbandsgebiet sich 
auf mehr als ein Land erstreckt oder erstrecken soll, 
bestimmen die beteiligten Länder die Aufsichtsbe-
hörde in gegenseitigem Einvernehmen. 

§ 74 

Informationsrecht der Aufsichtsbehörde 

(1) Die Aufsichtsbehörde kann sich, auch durch Be-
auftragte, über die Angelegenheiten des Verbands 
unterrichten. Sie kann mündliche und schriftliche Be-
richte verlangen, Akten und andere Unterlagen anfor-
dern, an Ort und Stelle Prüfungen und Besichtigun-
gen vornehmen. 

(2) Die Aufsichtsbehörde ist unter Angabe der Ta-
gesordnung zu den Sitzungen der Verbandsorgane 
einzuladen; ihrem Vertreter ist auf Verlangen das 
Wort  zu erteilen. 

§ 75 

Zustimmung zu Geschäften 

(1) Der Verband bedarf der Zustimmung der Auf-
sichtsbehörde 

1. zur unentgeltlichen Veräußerung von Vermögens-
gegenständen, 

2. zur Aufnahme von Darlehen, die über eine in der 
Satzung festzulegende Höhe hinausgehen, 

3. zur Übernahme von Bürgschaften, zu Verpflichtun-
gen aus Gewährverträgen und zur Bestellung von 
Sicherheiten, 

4. zu Rechtsgeschäften mit einem Vorstandsmitglied 
einschließlich der Vereinbarung von Vergütungen, 
soweit sie über den Ersatz von Aufwendungen hin-
ausgehen. 

(2) Die Zustimmung ist auch zu Rechtsgeschäften 
erforderlich, die einem in Absatz 1 genannten Ge-
schäft wirtschaftlich gleichkommen. 

(3) Zur Aufnahme von Kassenkredit genügt eine all-
gemeine Zustimmung mit Begrenzung auf einen 
Höchstbetrag. 

(4) Die Aufsichtsbehörde kann für bestimmte Ge-
schäfte Ausnahmen von den Absätzen 1 bis 3 allge-
mein zulassen. 

(5) Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn sie nicht 
innerhalb eines Monats nach Eingang der Anzeige bei 
der Aufsichtsbehörde versagt wird. In begründeten 
Einzelfällen kann die Aufsichtsbehörde die Frist 
durch Zwischenbescheid um einen Monat verlän-
gern. 

§ 76 

Ersatzvornahme 

Kommt der Verband einer Anweisung der Auf-
sichtsbehörde, die diese auf Grund ihrer Auf sichtsbe-
fugnis erläßt, nicht innerhalb der gesetzten Frist nach, 
kann die Aufsichtsbehörde anstelle des Verbands das 
Erforderliche anordnen und auf dessen Kosten selbst 
oder durch einen anderen durchführen; die Verwal-
tungs-Vollstreckungsgesetze der Länder finden ent-
sprechende Anwendung. 

§ 77 

Bestellung eines Beauftragten 

Wenn und solange die ordnungsgemäße Verwal-
tung des Verbands es erfordert, kann die Aufsichtsbe-
hörde einen Beauftragten bestellen, der alle oder ein-
zelne Geschäfte des Verbands oder eines Verbands-
organs auf Kosten des Verbands führt. Für den Beauf-
tragten gilt § 27 entsprechend. 

NEUNTER TEIL 

Übergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 78 

Außerkrafttreten 

(1) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes treten 

1. das Gesetz über Wasser- und Bodenverbände in 
der im Bundesgesetzblatt III, Gliederungsnummer 
753-2, veröffentlichten, bereinigten Fassung 

2. die Erste Verordnung über Wasser- und Bodenver-
bände in der im Bundesgesetzblatt III, Gliede-
rungsnummer 753-2-1, veröffentlichten, bereinig-
ten Fassung 
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mit den dazu erlassenen Ausführungsvorschriften au-
ßer Kraft. 

(2) Rechtsbehelfsverfahren sowie Verfahren zur 
Gründung, Satzungsänderung, Umgestaltung oder 
Auflösung von Verbänden, die bei Inkrafttreten die-
ses Gesetzes anhängig sind, werden nach dem bisher 
geltenden Recht fortgeführt. 

§ 79 

Bestehende Verbände 

(1) Die Rechtsstellung der bei Inkrafttreten dieses 
Gesetzes bestehenden Verbände (Altverbände) wird 
durch § 78 Abs. 1 nicht berührt. 

(2) Entsprechen Satzung und innere Organisation 
von Altverbänden den Vorschriften dieses Gesetzes 
nicht, sind sie innerhalb von fünf Jahren nach Inkraft-
treten dieses Gesetzes dessen Vorschriften anzupas-
sen. Dies gilt nicht für die Aufgaben des Verbands, die 
Bestimmungen darüber, wer Verbandsmitglied ist, 
den Beitragsmaßstab sowie das Stimmenverhältnis in 
der Verbandsversammlung. 

(3) Für Altverbände kann innerhalb von fünf Jahren 
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes durch Landesrecht 
eine vereinfachte Möglichkeit der Auflösung von 
Amts wegen zugelassen werden. 

§ 80 

Verbände auf besonderer gesetzlicher Grundlage 

Auf Verbände, die durch besonderes Gesetz errich-
tet worden sind oder errichtet werden, findet dieses 
Gesetz nur Anwendung, wenn dies durch Rechtsvor-

schriften ausdrücklich angeordnet oder zugelassen 
worden ist. 

Artikel 2 

Änderung des Flurbereinigungsgesetzes 
(FlurbG) 

In § 43 des Flurbereinigungsgesetzes werden die 
Worte „Gesetzes über Wasser- und Bodenverbän-
de (Wasserverbandgesetz) vom 10. Februar 1937 
(Reichsgesetzbl. I S. 188)" durch die Worte „Gesetzes 
über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbands-
gesetz) vom ... (BGBl. I S....)" ersetzt. 

Artikel 3 

Berlin-Klausel 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 
des Dritten Überleitungsgesetzes auch im Land Ber-
lin. 

Artikel 4 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am ersten Tag des dritten auf die 
Verkündung folgenden Kalendermonats in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

Die wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahr-
zehnte hat immer mehr gezeigt, daß gemeinschaftli-
ches Handeln bei der Verbesserung der Wasser- und 
Bodenverhältnisse die beste Form der Förderung und 
Sicherung der landwirtschaftlichen Erzeugung, der 
Pflege und Bewirtschaftung der Gewässer und der 
Vorsorge vor ihren Gefahren ist. Neben dem Bund, 
den Ländern, den Kreisen und Gemeinden sind viel-
fach die Wasser- und Bodenverbände Träger für die 
Durchführung dieser Aufgaben geworden. Die Zahl 
der im Bundesgebiet bestehenden Verbände beträgt 
rund 12 000. Bei weitem die meisten Wasser- und Bo-
denverbände sind landwirtschaftlich orientiert und 
haben die Sicherung der landwirtschaftlichen Erzeu-
gung zur Aufgabe. Dreieinhalb Millionen Hektar 
Land sind in diesen Verbänden zusammengeschlos-
sen, das ist fast ein Drittel der landwirtschaftlichen 
Nutzfläche des Bundesgebietes; hierin sind auch die 
Verbände eingeschlossen, die die allgemeine Auf-
gabe des Schutzes von Leben und Eigentum vor den 
Fluten des Meeres und der Flüsse haben. Auch die 
Unterhaltung und Abflußregelung von Gewässern, 
die Trink- und Brauchwasserversorgung, die Feldbe-
regnung und der Wirtschaftswegebau sind vielfach 
Aufgabe dieser Verbände. Der verbandsmäßige Zu-
sammenschluß von Beteiligten zur Sammlung und 
Reinigung von Abwasser hat als Folge der durch die 
Wirtschaftsentwicklung und Siedlungstätigkeit ver-
mehrten Verschmutzung der Gewässer eine große Be-
deutung für die Allgemeinheit. 

Bis zum Jahre 1938 war das Recht dieser Verbände in 
zahlreiche Landesgesetze zersplittert. Die Vielzahl 
der gesetzlichen Bestimmungen und zum Teil auch 
ihre Unübersichtlichkeit zwangen zur Schaffung einer 
einheitlichen Rechtsquelle für alle Wasser- und Bo-
denverbände. Mit dieser Zielsetzung wurde das 
Reichsgesetz über Wasser- und Bodenverbände vom 
10. Februar 1937 erlassen (RGBl. I S. 188). Dieses Ge-
setz war ein aus drei Paragraphen bestehendes Rah-
mengesetz, das den Reichsminister für Ernährung und 
Landwirtschaft ermächtigte, im Einvernehmen mit 
den beteiligten Reichsministern das Recht der Was-
ser- und Bodenverbände neu zu gestalten. Auf diese 
Ermächtigung ist die Erste Verordnung über Wasser- 
und Bodenverbände (Erste Wasserverbandverord-
nung) vom 3. September 1937 (RGBl. I S. 933) ge-
stützt, durch die die zuvor bestehende Rechtszersplit-
terung beseitigt wurde. Diese Verordnung stellt seit-
her die umfassende Rechtsgrundlage der Wasser- und 
Bodenverbände dar. 

Die Zweite Verordnung über Wasser- und Bodenver

-

bände vom 15. Dezember 1942 (RGBl. I S. 729) und 
die Dritte Verordnung über Wasser- und Bodenver

-

bände vom 20. April 1943 (RGB1. I S. 268) regelten nur 
zeitbedingte Fragen und sind überholt. 

II. 

Die Erste Verordnung über Wasser- und Bodenver-
bände (WVVO) enthält zahlreiche Bestimmungen, die 
nicht mehr in Einklang mit dem Grundgesetz und sei-
ner rechtsstaatlichen Ordnung stehen und deshalb 
nicht fortgelten. Ferner gibt es eine Reihe von Rege-
lungen, die nach heutiger Auffassung gelockert wer-
den sollten. Zum Beispiel ist das Selbstverwaltungs-
recht der Wasser- und Bodenverbände zugunsten ei-
ner weitgehenden staatlichen Einflußnahme stärker 
eingeschränkt, als es sachlich geboten ist. Bei der 
Gründung von Verbänden kann die Gründungsbe-
hörde den Plan, das Mitgliederverzeichnis und die 
Satzung ändern, sofern nur der Verhandlung nicht die 
Grundlage entzogen wird (§ 165 WVVO). Die Betei-
ligten sind lediglich zu hören; es bedarf aber nicht 
ihrer Beschlußfassung (§ 162 WVVO). Das Verhand-
lungsergebnis ist für die Verbandsgründung nicht 
entscheidend (§ 166 WVVO). Die Mitgliederver-
sammlung ist kein Beschlußorgan, sondern hat ledig-
lich beratende Funktion. Selbst die Anhörung der 
Verbandsmitglieder kann durch die Satzung ausge-
schlossen werden (§ 63 WVVO). Für die Bildung des 
Vorstands steht dem Verbandsausschuß nur ein Vor-
schlagsrecht zu, das für die Aufsichtsbehörde nicht 
verbindlich ist; die obere Aufsichtsbehörde kann den 
Vorstand in anderer Weise bilden (§ 48 WVVO). Fer-
ner hat die obere Aufsichtsbehörde das Recht, den 
Verbandsausschuß in anderer Weise als durch Wahl 
der Mitglieder zu bilden (§ 55 Abs. 2 WVVO). 

Darüber hinaus sind weitere Vorschriften der WVVO 
novellierungsbedürftig. Hierbei handelt es sich u. a. 
um Bestimmungen, die die Übertragung des Enteig-
nungsrechts auf den Verbandsvorstand und die 
Durchführung des Enteignungsverfahrens durch ihn 
betreffen (§§ 30 bis 33 WVVO) sowie um die endgül-
tige Entscheidung über die Entziehung und Beschrän-
kung des Eigentums durch Bescheid der oberen Auf-
sichtsbehörde (§ 33 Abs. 2 und § 34 WVVO). 

Bei der Vielzahl der erneuerungsbedürftigen Vor-
schriften ist eine Änderung einzelner Vorschriften der 
WVVO nicht zweckmäßig. Vielmehr ist das bisherige 
Recht durch eine vollständige Neuregelung zu erset-
zen. Hierzu bedarf es eines Gesetzes, da die Verord-
nungsermächtigung in § 1 des Wasserverbandgeset-
zes vom 10. Februar 1937 wegen ihres nationalsozia-
listischen Charakters nicht fortgilt. 

Auch die Länder sind überwiegend der Auffassung, 
daß eine neue bundesrechtliche Regelung des Was-
ser- und Bodenverbandswesens notwendig ist. Die 
Länder Bayern, Nordrhein-Westfalen und Schleswig

-

Holstein vertreten allerdings die Ansicht, daß es sich 
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bei der Wasserversorgung, der Abfallentsorgung, der 
Abwasserbeseitigung und der Unterhaltung kleinerer 
Gewässer um primär kommunale Aufgaben handelt; 
diese Aufgaben seien daher im kommunalen Bereich 
zu erfüllen, so daß es der Errichtung neuer öffentlich-
rechtlicher Körperschaften nicht bedürfe. 

Der Entwurf enthält, wie die WVVO, keine erschöp-
fende Regelung für die Bildung von Wasser- und Bo-
denverbänden; vielmehr läßt er auch die Gründung 
von Wasser- und Bodenverbänden durch Sonderge-
setz zu. Für das geltende Recht hat das Bundesverfas-
sungsgericht in seiner Entscheidung zum Erftver-
bandsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen 
(BVerfGE 10,89 [100ff.]) ebenfalls die Zulässigkeit der 
Gründung eines Wasser- und Bodenverbands durch 
Sondergesetz ausdrücklich bestätigt. Es hat u. a. aus-
geführt: „Die WVVO, die auf kleinere und mittlere 
Verbände zugeschnitten ist, stellt keine kodifikatori-
sche Regelung des gesamten Wasserverbandsrechts 
dar ... So ist nicht ersichtlich, daß die WVVO die 
Form der Verbandsgründung auch in allen Sonderfäl-
len ausschließlich bestimmen sollte. " 

Der Entwurf behält diese Rechtslage in seinem § 81 
(im folgenden Text der Begründung sind Paragraphen 
ohne Bezeichnung solche des Entwurfs) ausdrücklich 
bei. Er bietet eire besondere Rechtsform — den Was-
ser- und Bodenverband als öffentlich-rechtliche Kör-
perschaft — für die Durchführung bestimmter Aufga-
ben an. Damit folgt er einmal der wasserverbands-
rechtlichen Tradition und zum anderen dem Wunsch 
der Länder, gewachsene Sonderregelungen in diesem 
Rechtsbereich fortführen und vom Bundesrecht ab-
weichende Regelungen von Fall zu Fall durch beson-
deres Landesgesetz treffen zu können. Darüber hin-
aus stellt der Entwurf in den §§ 2 und 7 Abs. 2 den 
Ländern einen Entscheidungsspielraum zur Verfü-
gung, der es ihnen erlaubt, durch Landesgesetz oder 
auch im Gesetzesvollzug ihren besonderen Gegeben-
heiten Rechnung zu tragen. 

III. 

1. Die WVVO ist als Reichsrecht für Wasser- und Bo-
denverbände nach Artikel 125 Nr. 1 GG Bundes-
recht geworden, weil sie Gegenstände der konkur-
rierenden Gesetzgebung des Bundes bet rifft. 

Das Bundesverfassungsgericht hat diese Frage in-
soweit ausdrücklich bejaht, als die Vorschriften der 
WVVO über Gründung, Organisation, Umgestal-
tung und Auflösung von Wasser- und Bodenver-
bänden die Wasserbeschaffungsverbände betref-
fen (BVerfGE 58,45 [56]). Die Gründung eines sol-
chen Verbands diene der Förderung der landwirt-
schaftlichen Erzeugung und der Sicherung der Er-
nährung, gehöre also zu einem Bereich, für den 
nach Artikel 74 Nr. 17 GG eine konkurrierende 
Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes bestehe. 
Diese umfasse auch die Regelung der Organisation 
und Auflösung eines solchen Verbands sowie der 
Rechtsstellung seiner Mitglieder entsprechend der 
Besonderheit der zu ordnenden Lebenssachver-
halte und der dabei auftretenden Gemeingefahren. 
Das Bundesverwaltungsgericht hat in ständiger 

Rechtsprechung die WVVO ebenfalls, und zwar 
als Ganzes, dem Bundesrecht zugeordnet (vgl. 
BVerwGE 3, 1 [3 ff.]; 7, 17 [23]; 10,238 [241]). 

2. Das Recht der Wasser- und Bodenverbände ist 
zwar als solches im Katalog der Artikel 74 und 
75 GG nicht aufgezählt. Die Gesetzgebungskom-
petenz des Bundes für eine Regelung dieser Mate-
rie ergibt sich aber aus den Zwecken, für die Was-
ser- und Bodenverbände gegründet werden und 
aus den Aufgaben, die sie durchführen können. 
Der Entwurf stützt sich daher auf mehrere Zustän-
digkeitsvorschriften im Bereich der konkurrieren-
den Gesetzgebung und der Rahmengesetzge-
bung. 

Im einzelnen ist das Wasserverbandsrecht bei den 
in Artikel 74 Nr. 11, 14, 17 bis 21 GG sowie in Arti-
kel 75 Nr. 3 und 4 GG aufgezählten Gesetzge-
bungszuständigkeiten einzuordnen.  

a) Hauptaufgabe der meisten Wasser- und Boden-
verbände ist es, für größere Gebiete eine Ver-
besserung landwirtschaftlicher Flächen z. B. 
durch die Verbesserung des Bodenwasser- und 
Bodenlufthaushaltes herbeizuführen. Die Was-
ser- und Bodenverbände dienen damit der För-
derung der landwirtschaftlichen Erzeugung und 
der Sicherung der Ernährung. Insoweit unter

-

fällt die Regelung der Wasser- und Bodenver-
bände dem in Artikel 74 Nr. 17 GG umschriebe-
nen Bereich (vgl. BVerwGE 3, 1 [3]; 7, 17 [22]; 
10,238 [240]). Im Aufgabenkatalog des § 2 gilt 
dies vor allem für die Nummern 1 bis 8 und 11. 

Wasser- und Bodenverbände zu industriellen 
Zwecken unterfallen dem Recht der Wirtschaft, 
insbesondere des Bergbaues, der Indust rie oder 
Energiewirtschaft, mithin dem Bereich des Arti-
kels 74 Nr. 11 GG (vgl. BVerwGE 3, 1 [4]). In § 2 
kommen für diesen Bereich die Nummern 1, 2, 8 
bis 10 in Frage. 

Wasser- und Bodenverbände zu Zwecken der 
Schiffahrt sind dem Artikel 74 Nr. 21 GG zuzu-
ordnen (vgl. BVerwGE 3, 1 [4]). Die Nummern 1 
und 2 des § 2 können auch auf diese Zuständig-
keitsnorm gestützt werden. 

Im Hinblick auf die enge Verbindung, die in der 
Natur zwischen Boden und Wasser besteht, ist 
eine Regelung der mit Wasser und Boden befaß-
ten Verbände auch den Vorschriften zuzurech-
nen, die Grund und Boden unmittelbar zum Ge-
genstand rechtlicher Ordnung machen, d. h. 
dem Bodenrecht der Nummer 18 des Arti-
kels 74 GG (vgl. BVerwGE 3, 1 [4]; 7, 17 [21]). 
§ 2 Nr. 6 kann auch auf diese Vorschrift gestützt 
werden. 

Die Abwasserbeseitigung ist zwar als grund-
sätzliche Verpflichtung im Wasserhaushaltsge-
setz (§§ 18a, 18b) geregelt. Zweck der Abwas-
serbeseitigung ist es aber vor allem, die Gewäs-
ser reinzuhalten, und zwar in erster Linie für die 
Trink- und Brauchwasserversorgung. Daher 
kann eine Kompetenz des Bundes für die in § 2 
Nr. 9 aufgeführte Aufgabe aus Artikel 74 Nr. 19 
(Maßnahmen gegen gemeingefährliche und 
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übertragbare Krankheiten) und 20 (Schutz beim 
Verkehr mit Lebens- und Genußmitteln pp.) GG 
bejaht werden. 

Die Vorschriften des Entwurfs über eine Enteig-
nung für Aufgaben des Wasser- und Bodenver-
bands stützen sich auf Artikel 74 Nr. 14 GG. 

b) Die bisweilen im Schrifttum vertretene Ansicht, 
wonach die Rahmenkompetenz des Bundes für 
den Wasserhaushalt nach Artikel 75 Nr. 4 GG 
als lex specialis zu den in Artikel 74 GG auf-
geführten — der konkurrierenden Gesetzge-
bungszuständigkeit des Bundes unterliegenden 
— Rechtsgebieten anzusehen sei, haben weder 
das Bundesverfassungsgericht (vgl. BVerfGE 
58,45 [62]) noch das Bundesverwaltungsgericht 
(vgl. BVerwGE 7,17 [19f.]) geteilt. Das Bundes-
verfassungsgericht stellte hierbei klar, daß Vor-
schriften über den Wasserhaushalt im Sinne von 
Artikel 75 Nr. 4 GG nur Regeln für die haushäl-
terische Bewirtschaftung des in der Natur vor-
handenen Wassers nach Menge und Güte seien. 
Ferner hält es jedenfalls mit Blick auf die kon-
kurrierende Gesetzgebungskompetenz nach 
Artikel 74 Nr. 21 GG eine (teilweise) Über-
schneidung zwischen konkurrierender und 
Rahmengesetzgebungskompetenz für ausge-
schlossen. Es könne nicht unterstellt werden, 
daß das Grundgesetz dieselbe Sachkompetenz 
in zwei Bestimmungen mit verschiedenem Aus-
maß regele. (vgl. BVerfGE 15,1 [14 f. ]). Auch 
nach Auffassung des Bundesverwaltungsge-
richts ist der Begriff „Recht des Wasserhaus-
halts" in Artikel 75 Nr. 4 GG ein inhaltlich 
selbständiger (vgl. BVerwGE 7, 17 [19 f.]). 

Es bestehen bestehen daher keine Bedenken 
dagegen, daß der Bundesgesetzgeber vorlie-
gend seine Gesetzgebungskompetenz auch auf 
die jeweils speziellen Normen des Arti-
kels 74 GG stützt. 

c) Neu im Aufgabenkatalog des § 2 sind die Num-
mern 12 und 13. Schon heute nehmen Wasser-
und Bodenverbände in Zusammenhang mit an-
deren Aufgaben auch solche aus dem Bereich 
des Naturhaushaltes sowie der Landschafts-
und Gewässerpflege wahr. Das geschieht aller-
dings wohl nur im Zusammenhang mit der 
Durchführung von Aufgaben, die der Verband 
ansonsten zu erfüllen hat. 

Für die Zukunft erscheint es zweckmäßig, die 
Möglichkeit zu schaffen, daß Wasser- und Bo-
denverbände Tätigkeiten im Bereich des Natur-
haushaltes und der Landschaftspflege auch als 
eigenständige Aufgabe übernehmen. Denn aus 
einer vermehrten Schaffung von dem Natur-
schutz dienenden Gebieten und der Stillegung 
bisher landwirtschaftlich genutzter Flächen 
kann sich durchaus ein neues Betätigungsfeld 
für Wasser- und Bodenverbände entwickeln. 

Die Gesetzgebungskompetenz für § 2 Nr. 12 lei-
tet sich aus Artikel 75 Nr. 3 und Artikel 74 
Nr. 17 GG ab. Die Herrichtung, Erhaltung und 
Pflege von Flächen sowie von Anlagen und Ge-
wässern zum Schutz des Naturhaushaltes, des 

Bodens und für die Landschaftspflege, insbe-
sondere die Flächenstillgungs- und Extensivie-
rungsmaßnahmen, dienen nicht zuletzt der Ver-
minderung der landwirtschaftlichen Produktion 
und damit der Verbesserung der Agrarstruk-
tur. 

d) Schließlich können die Aufgaben in § 2 Nr. 1, 2, 
8 und 11 auch auf Artikel 75 Nr. 4 GG gestützt 
werden. 

e) Für die in § 2 Nr. 10 und 13 genannten Aufga-
ben ergibt sich die Gesetzgebungskompetenz 
des Bundes aus dem Sachzusammenhang mit 
den anderen aufgeführten Aufgaben. 

3. Der Gesetzentwurf regelt nur die inneren Verhält-
nisse des Wasser- und Bodenverbands, enthält also 
keine materiellen Regelungen für die angespro-
chenen Aufgabengebiete. Vielmehr ist er ein rei-
nes Organisationsgesetz und insoweit vergleichbar 
etwa mit dem Aktiengesetz oder dem GmbH-Ge-
setz. Die Bundeskompetenz für ein solches Gesetz 
ist gegeben, da die Gesetzgebungszuständigkeit 
für die in Artikel 74 GG aufgeführten Sachberei-
che auch das dazugehörige Organisationsrecht 
umfaßt (vgl. auch BVerfGE 58, 45 [61]; BVerwGE 7, 
17 [22]). 

4. Der Entwurf enthält keine abschließende Aufzäh-
lung der Aufgaben, die von einem Wasser- und 
Bodenverband wahrgenommen werden können. 
Er gibt damit den Bundesländern, die zum Teil 
einen engeren, zum Teil aber auch einen weiteren 
Aufgabenkatalog für wünschenswert halten, die 
Möglichkeit der Einschränkung oder Ergänzung 
durch Landesrecht. 

5. Das Bedürfnis für eine bundeseinheitliche Rege-
lung (Artikel 72 Abs. 2 GG) ist aus verschiedenen 
Gründen zu bejahen. Eine landesrechtliche, mit 
Sicherheit von Bundesland zu Bundesland unter-
schiedliche Regelung des Wasserverbandsrechts 
würde dem Zweck der Wasser- und Bodenver-
bände nicht gerecht werden, weil die von ihnen zu 
erfüllenden Aufgaben nicht spezifisch für ein be-
stimmtes Land sind, sondern überall im Bundesge-
biet anfallen können. Daher muß ein Organisati-
onsgesetz, das wie das vorliegende für eine be-
stimmte Art von Aufgaben eine besondere Rechts-
form in Gestalt einer öffentlich-rechtlichen Körper-
schaft schafft, bundeseinheitlich gelten. Ferner 
gibt es Wasser- und Bodenverbände, die sich auf 
Gebiete verschiedener Länder erstrecken. In die-
sen Fällen müßten ohne bundeseinheitliche ge-
setzliche Regelung Staatsverträge geschlossen und 
entsprechende Ratifikationsgesetze erlassen wer-
den. Das Recht der Wasser- und Bodenverbände 
kann somit durch die Gesetzgebung der Länder 
nicht wirksam geregelt werden, so daß ein Bedürf-
nis für eine bundesrechtliche Regelung besteht 
(Artikel 72 Abs. 2 Nr. 1 GG). Auch die Wahrung 
der Rechts- und Wirtschaftseinheit erfordert im 
vorliegenden Fall eine Regelung durch Bundes-
recht (Artikel 72 Abs. 2 Nr. 3 GG). 

6. Die Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes für 
verfahrensrechtliche Regelungen folgt der Zustän-
digkeit für das materielle Recht, auch wenn die 
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Länder die Bundesgesetze als eigene Angelegen-
heit ausführen und insoweit das Verwaltungsver-
fahren an sich selbst regeln können (Artikel 84 
Abs. 1 GG). 

IV. 

1. Der Entwurf des Wasserverbandsgesetzes (Arti-
kel 1) beruht auf folgenden Grundüberlegungen: 

— Das Recht der Wasser- und Bodenverbände soll 
an heutige demokratische und rechtsstaatliche 
Verhältnisse angepaßt werden, jedoch unter 
möglichst weitgehender Beibehaltung der be-
stehenden Regelungen, um eine größtmögliche 
Kontinuität im Leben der vorhandenen Ver-
bände zu gewährleisten. 

— Die Regelungen sollen sich auf das für eine bun-
deseinheitliche Rechtsform Erforderliche be-
schränken und möglichst viel Spielraum für 
eine Gestaltung des Verbands durch Satzungs-
bestimmungen und ggf. durch Landesrecht las-
sen. 

— Im Bereich des Haushaltsrechts, des Verwal-
tungsverfahrens und der Vollstreckung soll 
grundsätzlich Landesrecht gelten. 

2. Der Entwurf ist wie folgt aufgebaut: 

— Der Erste Teil enthält allgemeine Vorschriften, 
die den Regelungsbereich des Gesetzes, den 
Zweck und die Rechtsform der Wasser- und Bo-
denverbände, ihre Aufgaben, den Namen, die 
möglichen Mitglieder, das Unternehmen und 
den Inhalt der Satzung betreffen. 

— Der Zweite Teil regelt in zwei Abschnitten die 
Errichtung des Verbands. Der Erste Abschnitt 
enthält Vorschriften über die möglichen Errich-
tungsarten, die Zulässigkeit der Heranziehung 
als Mitglied und die Zulässigkeit der Errichtung 
von Amts wegen. Der Zweite Abschnitt befaßt 
sich mit dem Errichtungsverfahren, insbeson-
dere dem Errichtungstermin, der Beschlußfas-
sung, der Entscheidung über Anträge und Wi-
dersprüche, dem Verfahren bei der Errichtung 
von Amts wegen und dem Entstehen des Ver-
bands. 

— Der Dritte Teil ist in fünf Abschnitte gegliedert 
und befaßt sich mit den Rechtsverhältnissen des 
Verbands zu seinen Mitgliedern und Dritten. 

= Der Erste Abschnitt regelt die Begründung, 
Erweiterung und Aufhebung der Mitglied-
schaft sowie Auskunfts- und Verschwiegen-
heitspflichten. 

= Der Zweite Abschnitt enthält Vorschriften 
über das Beitragswesen. 

= Der Dritte Abschnitt bringt Vorschriften über 
die Benutzung von Grundstücken für das 
Unternehmen des Verbands, den Ausgleich 
für Nachteile und das Ausgleichsverfahren. 

= Der Vierte Abschnitt regelt das Recht zur 
Enteignung für Zwecke des Verbands. 

= Der Fünfte Abschnitt bet rifft die periodische 
Schau der Verbandsanlagen durch Beauf-
tragte des Verbands. 

— Der Vierte Teil regelt die Verfassung des Ver-
bands durch Bestimmungen über seine Organe 
und deren Aufgaben. 

— Der Fünfte Teil enthält in drei Abschnitten Vor-
schriften über die Satzungsänderung sowie die 
Umgestaltung und die Auflösung von Verbän-
den. 

— Der Sechste Teil bringt Vorschriften über das 
Rechnungswesen. 

— Der Siebte Teil enthält Verfahrensvorschriften 
und läßt die Errichtung eines Schiedsgerichts 
bei Streitigkeiten über Verbandsangelegenhei-
ten zu. 

— Der Achte Teil regelt die Staatsaufsicht. 

— Der Neunte Teil trifft die Übergangs- und 
Schlußbestimmungen. 

V. 

Finanzielle Anforderungen an die Haushalte von 
Bund, Ländern und Gemeinden werden auf Grund 
des Gesetzes über die Wasser- und Bodenverbände 
nicht entstehen. Das Gesetz wird keine Auswirkun-
gen auf die Einzelpreise haben. Soweit die Maßnah-
men erhöhte Anforderungen an die Betroffenen stel-
len, ist im Einzelfall mit höheren Kosten zu rechnen. 
Inwieweit diese auf die Preise abgewälzt werden, ist 
nicht abzusehen. Der Umfang dürfte aber gemessen 
an dem Gesamtumfang der Kosten so gering sein, daß 
spürbare Auswirkungen auf das Preisniveau insbe-
sondere auf das Verbraucherpreisniveau auch in Be-
tracht der relativ geringen Zahl der Betroffenen nicht 
zu erwarten sein werden. 

B. Zu den einzelnen Vorschriften 

Zu Artikel 1 (Entwurf eines Gesetzes über Wasser

-

und Bodenverbände 
[Wasserverbandsgesetz — WVG]) 

Zu § 1 (Zweck und Rechtsform) 

Die Vorschrift stimmt inhaltlich mit § 4 WVVO über-
ein. Sie umschreibt den Zweck und die Rechtsform 
des Verbands. 

Absatz 1 schafft die Rechtsgrundlage, um eine öffent-
lich-rechtliche Körperschaft zur Erfüllung bestimmter 
Aufgaben errichten zu können. Gleichzeitig wird 
klargestellt, daß es sich dabei nicht um eine Gebiets-
körperschaft handelt, die hoheitliche Befugnisse allen 
Personen im Verbandsgebiet gegenüber besitzt. Die 
Tätigkeit des Verbands beschränkt sich auf seine Mit-
glieder und Nutznießer. Eine Abgrenzung der Was-
ser- und Bodenverbände zu den Zweckverbänden 
liegt darin, daß das Zweckverbandsrecht grundsätz-
lich nur die Mitgliedschaft von Gebietskörperschaften 
vorsieht. 
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Absatz 2 bestimmt, daß der Verband sowohl dem öf-
fentlichen Interesse — dem Grund für seinen öffent-
lich-rechtlichen Status — als auch dem Nutzen seiner 
Mitglieder dienen muß. Er stellt ferner das Prinzip der 
Selbstverwaltung heraus und ermöglicht die Einstel-
lung von hauptberuflich tätigen Beamten. 

Zu § 2 (Zulässige Aufgaben) 

Die Vorschrift nennt mögliche und zulässige Aufga-
ben der Verbände. Die Beschreibung ist mit den Be-
griffen des geltenden Wasserrechts abgestimmt. Die 
Tätigkeit stellt nur zum Teil unmittelbare Hoheitsver-
waltung dar; manche Aufgaben (z. B. die öffentliche 
Wasserversorgung) werden auch von privatwirt-
schaftlich organisierten Unternehmen (z. B. Aktienge-
sellschaften) oder von Regiebetrieben der Gemeinden 
wahrgenommen. 

Die Länder können die Aufgaben durch Landesrecht 
abweichend regeln, d. h. es können bestimmte Aufga-
ben den Wasser- und Bodenverbänden entzogen wer-
den, aber ihnen auch weitere Aufgaben übertragen 
werden. 

Gewässerausbau im Sinne der Nummer 1 ist z. B. der 
Bau einer Talsperre. Ausbau und Unterhaltung eines 
Gewässers schließen auch die Rückführung ausge-
bauter oberirdischer Gewässer in einen naturnahen 
Zustand ein, ferner die Erhaltung der Schiffbarkeit 
von Gewässern (§ 28 WHG), wenn im Gebiet eines 
Verbands schiffbare Gewässer vorhanden sind. 

Zu Nummer 2 gehört z. B. die Belüftung von Gewäs-
sern. 

In Nummer 3 ist der sog. Wirtschaftswegebau wegen 
seiner besonderen Bedeutung für die Wasser- und 
Bodenverbände aufgeführt. Bei den „ländlichen We-
gen und Straßen" handelt es sich um sonstige öffent-
liche Straßen nach Landesrecht. Dazu gehören alle die 
öffentlichen Straßen, die auf Grund ihrer Verkehrsbe-
deutung nicht zu den Bundes-, Landes-, Kreis- oder 
Gemeindestraßen gerechnet werden, z. B. öffentliche 
Feld- und Waldwege. 

Zu Nummer 4 gehören z. B. der Bau von Rückhalte-
becken und das Trockenhalten von Bergsenkungsge-
bieten. Da die Vorschrift nur auf landwirtschaftliche 
Flächen abstellt, werden Waldgenossenschaften, 
Haubergverbände und ähnliche Körperschaften vom 
WVG nicht erfaßt. 

Nummer 5 umfaßt sowohl Küstenschutzmaßnahmen 
als auch Vorhaben im Bereich von Binnengewässern, 
z. B. Schaffung und Erhaltung von Retentionsräu-
men. 

In Nummer 6 sind die Verhütung und die Besei tigung 
von Erosionsschäden miterfaßt. 

Nummer 7 hebt auf die wachsende Rolle der Frost-
schutzberegnung ab. 

Unter Nummer 8 ist u. a. das Aufstauen, Absenken, 
Umleiten, Anreichern und Ableiten von Grundwasser 
(vgl. §§ 3, 19, 33 ff. WHG) zu verstehen. 

Zur Abwasserbeseitigung (Nummer 9) rechnen alle 
Tätigkeiten im Sinne von § 18 a Abs. 1 Satz 2 WHG. 

Nummer 10 betrifft die Entsorgung von Abfall, der im 
Zusammenhang mit der Durchführung von Verbands-
aufgaben steht, z. B. von Aushub bei Reinigungsar-
beiten an Kanälen und Gräben. 

Nummer 11 umschreibt das Tätigkeitsfeld der Was-
serbeschaffungsverbände, die T rink- und Brauchwas-
ser zu häuslichen und gewerblichen Zwecken zur 
Verfügung stellen; Wasserbeschaffung umfaßt u. a. 
Stauanlagen und Wassersammelbecken, Tiefbohrun-
gen sowie Bau und Unterhaltung regionaler Rohrlei-
tungen. Bereitstellung von Wasser schließt nicht aus, 
daß im Einzelfall auch Wasserversorgung bis zum 
Endabnehmer betrieben werden kann. 

Nummer 12 eröffnet den Verbänden Betätigungsfel-
der u. a. im Rahmen von Flächenstillegungs- und Ex-
tensivierungsmaßnahmen. 

Nummer 13 betrifft Aufgaben, die im Zusammenhang 
mit anderen Tätigkeiten des Verbands von Bedeutung 
sind. Sie verpflichtet die Wasser- und Bodenverbände 
dazu, bei der Wahrnehmung der ihnen zugewiesenen 
Aufgaben der wachsenden Bedeutung des Umwelt-
schutzes auch für die moderne Landbewirtschaftung 
Rechnung zu tragen. 

In Nummer 14 ist unter dem Beg riff „Förderung" auch 
das Aufbringen von Beiträgen zur Finanzierung der 
Verbandsaufgaben zu verstehen. 

Zu § 3 (Name) 

Absatz 1 bestimmt, daß die Verbandsbezeichnung er-
kennen lassen soll, mit welcher Hauptaufgabe der 
Verband sich befaßt und welchen räumlichen Gel-
tungsbereich er besitzt. 

Nach Absatz 2 sollen die bisherigen Bezeichnungen 
der Verbände beibehalten werden können. Damit soll 
der oft jahrhundertalten Tradi tion der Wasser- und 
Bodenverbände entsprochen werden. 

Zu § 4 (Mögliche Verbandsmitglieder) 

Die Vorschrift übernimmt die bewährte Regelung des 
§ 3 WVVO. Sie hält an dem auch im bisherigen Recht 
enthaltenen allgemeinen Grundsatz der Realmitglied-
schaft fest. Die Mitgliedschaft nach Absatz 1 Nr. 1 ist 
durch das Eigentum an einem der beteiligten Grund-
stücke und Anlagen oder durch die Inhaberschaft an 
Bergwerken bedingt. Sie ist vom Wechsel des Eigen-
tums oder der Person des Unterhaltspflichtigen unab-
hängig und daher verdinglicht. 

Die Fälle der Nummern 2 bis 4 tragen besonders gela-
gerten Fällen Rechnung. 
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Zu § 5 (Unternehmen, Plan, Lagerbuch) 

Die Bestimmung umschreibt die Beg riffe „Unterneh-
men", „Plan" und „Lagerbuch". Das Unternehmen ist 
das Mittel zur Durchführung der Aufgaben; es besteht 
in der Ausführung von Arbeiten an bestimmten 
Grundstücken und Gewässern, in der Einrichtung, 
Erhaltung und dem Betreiben von Anlagen wie z. B. 
Deichen, Pumpwerken, Stau- und Beregnungsanla-
gen. Zum Unternehmen gehören auch Voruntersu-
chungen (Messungen, Erhebungen, Ermittlungen) für 
die vorgenannten Maßnahmen und Arbeiten. Der 
Plan ist die technische Unterlage des Unternehmens; 
dies ist durch einen Erläuterungsbericht und einen 
Kostenanschlag in eine verständliche Form zu klei-
den. 

Das zur Erfüllung der Verbandsaufgaben durchzufüh-
rende Unternehmen mit den verschiedenen einzelnen 
Verbandsmaßnahmen bestimmt letztlich Umfang und 
Intensität der Verbandsarbeit. 

Auf Anordnung der Aufsichtsbehörde hat der Ver-
band ein Lagerbuch zu führen, d. h. ein Verzeichnis 
der Anlagen und Gewässer. 

Zu § 6 (Satzung) 

Die in Absatz 1 vorgeschriebene Satzung soll die 
Rechtsverhältnisse des Verbands und seiner Mitglie-
der vorbehaltlich ausdrücklicher gesetzlicher Vor-
schriften regeln. Die Satzung ist damit die wesentliche 
Rechtsgrundlage für den Verband. 

Absatz 2 enthält bestimmte Mindestanforderungen 
für den Inhalt der Satzung, so z. B. die Festlegung des 
Verbandsgebiets, die nach der Rechtsprechung Sache 
der Satzung, nicht des Plans ist (BVerwGE 18, 318). 

Soll der Verband Beamte beschäftigen, müssen nach 
Absatz 3 in der Satzung die damit zusammenhängen-
den beamtenrechtlichen Fragen wie z. B. Zuständig-
keit für die Ernennung der Beamten, zuständige ober-
ste Dienstbehörde und Dienstaufsicht geregelt wer-
den. 

Zu § 7 (Arten der Errichtung, Entstehung des 
Verbands) 

Absatz 1 regelt die möglichen Arten der Errichtung 
eines Verbands. Während nach geltendem Recht die 
Verbandserrichtung letztlich von der Zustimmung der 
Beteiligten unabhängig ist, setzt der Entwurf im Sinne 
des heutigen Demokratieverständnisses einen ein-
stimmigen oder einen Mehrheitsbeschluß der Betei-
ligten voraus. Allerdings soll ein Verband unter be-
stimmten Voraussetzungen auch ohne Beschluß der 
Beteiligten durch Rechtsetzungsakt von Amts wegen 
errichtet werden können (vgl. § 10). 

Da es darum geht, ob eine Körperschaft des öffentli-
chen Rechts entsteht, kann die Entscheidung darüber 
nicht ausschließlich dem Willen der Beteiligten über-
lassen bleiben. Deshalb ist als weitere Voraussetzung 
eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde vorgese-
hen. Sie erstreckt sich sowohl auf die Tatsache der 

Errichtung als auch auf den Inhalt der Satzung; beides 
soll die Aufsichtsbehörde unter Beachtung einschlägi-
ger Rechtsvorschriften sowie des öffentlichen Interes-
ses (vgl. Absatz 2) prüfen. 

Der Verband entsteht als Körperschaft des öffentli-
chen Rechts mit der Bekanntmachung der Satzung. 

Nach Absatz 2 steht die Genehmigung der Errichtung 
unter dem Vorbehalt des öffentlichen Interesses. Sie 
kann insbesondere versagt werden, wenn die vorge-
sehenen Verbandsaufgaben anderweitig besser ge-
löst werden können, z. B. durch kommunale Einrich-
tungen. 

Absatz 3 schreibt die öffentliche Bekanntmachung 
des Genehmigungsakts sowie der Satzung durch die 
Aufsichtsbehörde vor. 

Zu § 8 (Beteiligte) 

Diese Bestimmung bringt in Absatz 1 eine Definition 
der als Beteiligte in Betracht kommenden Personen. 
Diesen müssen entweder aus der Durchführung des 
Unternehmens Vorteile entstehen oder in Aussicht 
stehen oder es müssen von ihren Anlagen oder 
Grundstücken nachteilige Einwirkungen auf das Ver-
bandsunternehmen ausgehen oder die Betreffenden 
haben die Maßnahmen des Verbands zu dulden. Dar-
über hinaus müssen diese Personen von der Aufsichts-
behörde als Beteiligte festgestellt worden sein. 

Absatz 2 stellt klar, daß u. a. schon die Möglichkeit, 
Maßnahmen des Verbands zu nutzen, als Vorteil im 
Sinne des Gesetzes zu verstehen ist. 

Zu § 9 (Heranziehung zur Mitgliedschaft) 

Wenn zur Durchführung bestimmter Aufgaben ein 
Verband errichtet werden so ll, müssen alle Beteiligten 
dem Verband angehören, weil andernfalls eine ord-
nungsgemäße Durchführung der Aufgaben nicht ge-
währleistet wäre. Deshalb sieht der Entwurf vor, daß 
widersprechende Beteiligte — abgesehen von beson-
ders gelagerten Einzelfällen — auch gegen ihren Wil-
len als Verbandsmitglieder heranzuziehen sind. 

Zu § 10 (Zulässigkeit der Errichtung von Amts 
wegen) 

Nach Absatz 1 darf ein Verband von Amts wegen nur 
dann gegründet werden, wenn das öffentliche Inter-
esse es gebietet. Diese Regelung entspricht dem 
Grundgedanken des Entwurfs, das Recht der Wasser

-

und Bodenverbände möglichst demokratisch zu ge-
stalten. 

Absatz 2 zählt Aufgaben aus dem Katalog des § 2 auf, 
bei denen das öffentliche Interesse an der Durchfüh-
rung in der Regel gegeben sein dürfte. Ein Fall des 
Absatzes 2 Nr. 2 wird wohl nur vorliegen, wenn die an 
sich zuständigen kommunalen Gebietskörperschaf-
ten oder Zweckverbände Abwasser aus ihrer Beseiti-
gungspflicht ausgenommen haben. 
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Absatz 3 dient der Klarstellung. 

Zu § 11 (Einleitung des Errichtungsverfahrens) 

Die Vorschriften über das Errichtungsverfahren un-
terscheiden sich vom geltenden Recht in erster Linie 
durch eine stärkere Mitwirkung der Beteiligten bei 
der Errichtung und ihrer Vorbereitung. Ferner wur-
den eine Angleichung des Verfahrens an die Regelun-
gen des Flurbereinigungsgesetzes, der Verwaltungs-
gerichtsordnung und das Verwaltungsverfahrens-
recht vorgenommen. 

Nach Absatz 1 wird das Verfahren zur Errichtung des 
Verbands auf Antrag eines oder mehrerer Beteiligter 
bei der zuständigen Aufsichtsbehörde oder durch 
diese eingeleitet. 

Zur Mitwirkung der Beteiligten gehört nach Absatz 2 
u. a. die Vorlage prüfungsfähiger Unterlagen, und 
zwar des Plans, einer Untersuchung über die Zweck-
mäßigkeit und die Finanzierung des Unternehmens, 
eines Verzeichnisses der Beteiligten und eines Sat-
zungsentwurfs. 

Die Aufsichtsbehörde kann die Vorlage weiterer Un-
terlagen verlangen (Absatz 3). Falls diese Unterlagen 
nicht fristgerecht oder nur unvollständig eingereicht 
werden oder ungeeignet sind, kann die Aufsichtsbe-
hörde die Unterlagen selbst beschaffen und die Sat-
zung entwerfen (Absatz 4). 

Zu § 12 (Vorarbeiten) 

Die Vorschrift regelt in Absatz 1, daß bei Vorarbeiten, 
die zur Vorbereitung der im Errichtungsverfahren zu 
treffenden Maßnahmen notwendig sind, für Bedien-
stete oder Beauftragte der Aufsichtsbehörde ein Be-
tretungsrecht an Grundstücken besteht. Insoweit han-
delt es sich um eine gesetzliche Inhaltsbeschränkung 
im Sinne des Artikels 14 Abs. 1 Satz 2 GG. Die Nut-
zungsberechtigten sind mindestens zwei Wochen vor-
her über die Vorarbeiten zu unterrichten. Wohnungen 
dürfen nur mit Zustimmung des Wohnungsinhabers 
betreten werden. 

Absatz 2 sieht vor, daß die aus Vorarbeiten den Eigen-
tümern oder Besitzern entstehenden unmittelbaren 
Vermögensnachteile angemessen in Geld entschädigt 
werden. 

Zu § 13 (Feststellung der Beteiligten, Stimmenzahl) 

Absatz 1 bestimmt, daß die Aufsichtsbehörde als 
Grundlage für die Abstimmung in der Errichtungsver-
sammlung für jeden von ihnen eine Stimmenzahl er-
mitteln muß. 

Nach Absatz 2 orientiert sich die Stimmenzahl grund-
sätzlich an dem zu erwartenden Vorteil. Bei Beteilig-
ten im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 2 und 3 dürfte vielfach 
ein zu erwartender Vorteil oder die von dem Grund-
stück ausgehende Last nicht näher zu ermitteln sein. 
In diesen Fällen ist die Stimmenzahl der Beteiligten 
unter Berücksichtigung eines angemessenen Verhält-

nisses zu den Stimmenzahlen der übrigen Beteiligten 
zu schätzen. 

Bei Verbänden, die nur aus dinglichen Mitgliedern 
bestehen (Absatz 3), bietet sich die Vorteilsermittlung 
nach dem Flächeninhalt an. Für Eigentümer von Berg-
werken soll es allerdings beim Vorteilsmaßstab blei-
ben, weil das Bergwerkseigentum von dem Eigentum 
an der oberirdischen Grundstücksfläche unabhängig 
ist. In Ausnahmefällen kann anstelle des Flächenin-
halts ein geschätzter Vorteil als Stimmenzahlgrund-
lage gewählt werden. 

Absatz 4 sieht vor, daß weder die fälschliche Feststel-
lung von Personen als Beteiligte noch das Unterlassen 
der Feststellung von Personen als Beteiligte Einfluß 
auf die Beschlüsse der Beteiligten im Errichtungsver-
fahren und auf die Errichtung des Verbands haben 
sollen. 

Zu § 14 (Bekanntmachung des Vorhabens, 
Verhandlungstermin) 

Absatz 1 schreibt die öffentliche Bekanntmachung 
des Errichtungsvorhabens sowie die Auslegung der 
Errichtungsunterlagen mit ausreichender Frist vor, 
um den Beteiligten die Möglichkeit der Vorbereitung 
von Anträgen zu geben. Um Un richtigkeiten in dem 
behördlich ermittelten Stimmenverhältnis berichtigen 
zu können, ist bestimmt, daß außer dem Plan, der 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und dem Satzungs-
entwurf auch eine Aufstellung über das Stimmenver-
hältnis bekanntzugeben ist. 

Absatz 2 verpflichtet die Aufsichtsbehörde, die Betei-
ligten zu einer verbindlichen Äußerung über die Er-
richtung des Verbands einschließlich Plan und Sat-
zung zu veranlassen. Der Beschluß der Beteiligten, zu 
dessen Herbeiführung mehrere Verhandlungster-
mine anberaumt werden können, erstreckt sich auch 
auf Anträge und Einwendungen der Beteiligten. Die 
Verhandlungen sollen nicht öffentlich sein, da es nur 
um die Wahrung der Interessen der Beteiligten geht; 
Ausnahmen kann die Aufsichtsbehörde zulassen, ins-
besondere für nach Rechtsvorschriften an dem Ver-
fahren zu beteiligenden Stellen. 

Absatz 3 regelt die Beschlußfähigkeit in der Weise, 
daß mindestens die Hälfte der nach § 13 Abs. 1 Satz 1 
festgestellten Beteiligten anwesend sein muß. Bei 
Fehlen der Beschlußfähigkeit kann ein neuer Ver-
handlungstermin mit derselben Tagesordnung mit 
der Maßgabe anberaumt werden, daß Beschlüsse mit 
der Mehrheit der Anwesenden gefaßt werden kön-
nen. Darauf ist in der Ladung hinzuweisen. 

Absatz 4 regelt die Formvorschriften für die Ladung 
zu Verhandlungsterminen. Bei großen Verbänden ist 
es oft nicht möglich, in einem Termin mit allen Betei-
ligten zu verhandeln. Deshalb ist die Vorschrift des 
§ 161 Abs. 2 Satz 2 WVVO, die sich bewährt hat, über-
nommen worden (getrennte Verhandlungstermine für 
Teilgebiete des Verbands). 

Absatz 5 legt fest, daß Anträge und Einwendungen 
der Beteiligten zur Vermeidung des Ausschlusses we- 
gen verspäteten Vorbringens in einem Verhandlungs- 
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termin vorzutragen sind und daß darauf in der Ladung 
und im Termin hinzuweisen ist. 

Absatz 6 folgt dem bisherigen Recht (§ 162 Abs. 3 
Satz 3 WVVO) und stellt klar, daß um das Eigentum 
streitende Personen verhandlungsberechtigt sind und 
daß sie sowie gemeinschaftliche Eigentümer nur ein-
heitliche Erklärungen abgeben können. 

Zu § 15 (Beschlußfassung) 

Absatz 1 weicht vom bisherigen Recht insofern ab, als 
anstelle des Anhörungsprinzips (§ 162 WVVO) die 
Willensbildung durch Beschluß der Beteiligten ge-
setzt ist. Für die Vertretung von Beteiligten war im 
bisherigen Recht keine Form vorgeschrieben. Künftig 
gelten für die Vertretung Beteiligter die Verwaltungs-
verfahrensgesetze der Länder sinngemäß. 

Absatz 2 regelt, daß die Mehrheit grundsätzlich nach 
den Stimmenzahlen zu berechnen ist. Bei der Stimm-
zählung werden ordnungsgemäß geladene Beteiligte, 
die an der Abstimmung nicht teilnehmen — weil sie 
nicht mitstimmen oder nicht anwesend sind — , so be-
handelt, als hätten sie dem Beschluß zugestimmt. Al-
lerdings soll diese Konsequenz durch vorherigen 
schriftlichen Widerspruch ausgeschlossen werden 
können. Mit dieser Regelung soll verhindert werden, 
daß oft sehr aktive Minderheiten u. U. extreme Posi-
tionen durchsetzen können, weil eine schweigende 
oder desinteressierte Mehrheit nicht anwesend ist. 
Hierauf ist in der Ladung hinzuweisen. 

Absatz 3 lehnt sich an die Regelung des Flurbereini-
gungsgesetzes (§§ 129 ff. FlurbG) an. Die Nieder-
schrift ist im Hinblick auf ihre rechtliche Bedeutung 
für Einwendungen und Anträge (vgl. § 14 Abs. 5) von 
der Aufsichtsbehörde zu fertigen; sie erhält dadurch 
den Charakter einer öffentlichen Urkunde (§ 415 
ZPO). 

Zu § 16 (Errichtung von Amts wegen) 

Die Vorschrift regelt die Verbandserrichtung von 
Amts wegen und die dabei zu beachtenden Verfah-
rensmodalitäten. Sie stimmen in vielen Punkten mit 
dem Verfahren in den Fällen des § 7 Abs. 1 Nr. 1 und 2 
überein. Ein wesentlicher Unterschied besteht da rin, 
daß im Amtsverfahren die Beteiligten nur anzuhören 
sind, also nicht mitentscheiden. Daher kann im Amts-
verfahren ein Verband auch gegen den Willen der 
Beteiligten errichtet werden, allerdings nach § 10 nur, 
wenn es im öffentlichen Interesse geboten ist. 

Zu § 17 (Überleitung eines Errichtungsverfahrens) 

Die Vorschrift regelt den Fall, daß die Mehrheit der 
Beteiligten die Errichtung eines Verbands abgelehnt 
hat, obwohl dessen Errichtung im öffentlichen Inter-
esse liegt. Hier soll die Aufsichtsbehörde das Verfah-
ren in eine Errichtung von Amts wegen überleiten 
können unter Nutzung der bisher getätigten Verfah-
renshandlungen. 

Zu § 18 (Entscheidung über Anträge und 
Einwendungen eines Beteiligten) 

Über die Einwendungen entscheidet nach geltendem 
Recht die Errichtungsbehörde und auf weitere Be-
schwerde die nächsthöhere Behörde endgültig 
(§§ 167, 168 WVVO). Einwendung und Beschwerde 
sind ein unselbständiger Teil des auf Erlaß der Sat-
zung gerichteten Rechtsetzungsverfahrens, die Ent-
scheidungen darüber keine Verwaltungsakte oder 
Widerspruchsbescheide. 

Die neue Vorschrift regelt das Verfahren für die Ent-
scheidung über Anträge und Einwendungen anders. 
Dabei wird unterschieden zwischen dem Fall der Er-
richtung durch Mehrheitsbeschluß und dem Fall der 
Errichtung von Amts wegen. Im ersten Fall entschei-
det die Aufsichtsbehörde nur auf besonderen schrift-
lichen Antrag, der erst nach Bekanntmachung der 
Satzung gestellt werden kann, und im zweiten Fall 
von Amts wegen nach Bekanntmachung der Satzung. 
Durch diese Regelung sollen Verzögerungen im Er-
richtungsverfahren vermieden werden. Die Entschei-
dungen sind Verwaltungsakte, die mit den Rechtsbe-
helfen nach der Verwaltungsgerichtsordnung ange-
fochten werden können. 

Zu § 19 (Änderung der Errichtungsunterlagen) 

Absatz 1 verpflichtet die Beteiligten eines Verfahrens 
nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 und 2, durch Beschluß die Errich-
tungsunterlagen zu ändern, wenn dies als Folge von 
Anträgen und Einwendungen, denen unanfechtbar 
stattgegeben worden ist, erforderlich ist. Kommt ein 
entsprechender Beschluß nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der unanfechtbar gewordenen Ent-
scheidung zustande, ändert die Aufsichtsbehörde 
selbst die Unterlagen. 

Absatz 2 legt wie Absatz 1 fest, daß die Errichtung von 
Amts wegen unter dem Vorbehalt der unanfechtbar 
gewordenen Entscheidung über Rechtsbehelfe steht. 
Nach Unanfechtbarkeit der Entscheidung hat die Auf-
sichtsbehörde die Errichtungsunterlagen im erf order

-

lichen  Umfang zu ändern. 

Absatz 3 regelt die öffentliche Bekanntmachung von 
nachträglichen Änderungen der Errichtungsunterla-
gen. 

Zu § 20 (Erste Berufung der Organe) 

Die Vorschrift verpflichtet die Aufsichtsbehörde, nach 
Errichtung des Verbands für die erste Berufung der 
Organe zu sorgen. 

Zu § 21 (Verfahrenskosten) 

Absatz 1 schreibt die Übernahme der dem Antragstel-
ler für die Errichtungsunterlagen erwachsenen Kosten 
durch den Verband vor. Ähnliches gilt für bare Ausla-
gen der Aufsichtsbehörde. 
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Absatz 2 entspricht dem bisherigen Recht (§ 173 
WVVO). 

Absatz 3 verpflichtet den Verband zur Tragung der 
sonstigen Kosten. Entsteht dieser nicht, trägt jeder 
seine Kosten selbst. 

Zu § 22 (Mitgliedschaft) 

Die Vorschrift bestimmt, wer Mitglied ist: Erstens Be-
teiligte, die der Verbandserrichtung zugestimmt ha-
ben (vgl. § 7 Abs. 1), und zweitens Beteiligte, die als 
Verbandsmitglied herangezogen worden sind (vgl. 
§ 9). Dabei gelten gemeinsame Eigentümer oder Erb-
bauberechtigte als ein Mitglied. 

Zu § 23 (Begründung und Erweiterung der 
Mitgliedschaft bei bestehenden Verbänden) 

Absatz 1 gibt denjenigen, denen Vorteile aus der 
Durchführung der Verbandsaufgaben in Aussicht ste-
hen oder die Maßnahmen des Verbands zu dulden 
haben, einen Anspruch auf Mitgliedschaft. Der Ver-
band als öffentlich-rechtliche Körperschaft, die dem 
Wohle der Allgemeinheit dient, hat eine Verpflich-
tung zur Aufnahme solcher Mitglieder. 

Absatz 2 gibt der Aufsichtsbehörde in den in § 8 
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 genannten Fällen die Befugnis, Per-
sonen auch gegen ihren Willen zur Mitgliedschaft 
heranzuziehen oder eine bestehende Mitgliedschaft 
zu erweitern. Das Bundesverfassungsgericht hat fest-
gestellt, daß eine Zwangsmitgliedschaft und damit 
eine Einschränkung der persönlichen Freiheit im 
Sinne des Artikels 2 Abs. 1 GG nur im Rahmen der 
verfassungsmäßigen Ordnung möglich ist (vgl. 
BVerfGE 10, 99 [102]). 

Zu § 24 (Aufhebung der Mitgliedschaft) 

Nach bisherigem Recht besteht kein Entlassungsan-
spruch. Die Entlassung liegt vielmehr im pflichtgemä-
ßen Ermessen der Aufsichtsbehörde. 

Die neue Vorschrift (Absatz 1) gibt Mitgliedern, deren 
Vorteil aus der Durchführung der Verbandsaufgabe 
entfallen ist, einen Anspruch auf Aufhebung ihrer 
Mitgliedschaft. Die Verwirklichung des entsprechen-
den Anspruchs ist aber davon abhängig, daß 

— das Mitglied nicht den Vorteil durch eigene Maß-
nahmen beseitigt hat oder 

— durch die Aufhebung der Mitgliedschaft nicht er-
hebliche Nachteile für das öffentliche Interesse, 
den Verband oder dessen Gläubiger zu besorgen 
sind. Nachteile für den Verband sind insbesondere 
in den Fällen des § 8 Abs. 1 Nr. 2 und 3 anzuneh-
men. 

Über die Entlassung entscheidet nach Absatz 2 der 
Vorstand. Die Entlassungsabsicht ist der Aufsichtsbe-
hörde anzuzeigen und sichert so deren Widerspruchs-
recht. Die Aufsichtsbehörde kann darüber hinaus 
nach Absatz 3 dem Verband oder dem betreffenden 

Mitglied Verpflichtungen auferlegen, um unbillige 
Folgen der Aufhebung der Mitgliedschaft zu verhü-
ten. 

Zu § 25 (Verfahren) 

Die Vorschrift schreibt eine Anhörung von bestimm-
ten Verbandsorganen sowie den künftigen Mitglie-
dern bei der Begründung, Erweiterung und Aufhe-
bung von Mitgliedschaften bei bestehenden Verbän-
den vor. Sie entspricht damit rechtsstaatlichen und 
demokratischen Grundsätzen. 

Zu §§ 26 und 27 (Auskunftspflicht, Verschwiegen-
heitspflicht) 

Die im bisherigen Recht nicht enthaltenen Vorschrif-
ten über die Auskunfts- und Verschwiegenheits-
pflicht haben sich wegen der durch die wirtschaftliche 
Entwicklung bedingten stärkeren Heranziehung in-
dustrieller Mitglieder und Nutznießer als notwendig 
erwiesen. Sie entsprechen den auch in anderen Wirt-
schaftsgesetzen enthaltenen Bestimmungen. 

Hinsichtlich der Verschwiegenheitspflicht gelten die 
einschlägigen Vorschriften der Verwaltungsverfah-
rensgesetze der Länder sinngemäß. 

Zu § 28 (Verbandsbeiträge) 

Nach Absatz 1 haben die Verbandsmitglieder ihrem 
Verband die Beiträge zu leisten, die dieser zur ord-
nungsgemäßen Erfüllung seiner Aufgaben benötigt. 
Der Beitragspflicht liegen die in den einzelnen Auf-
gabenbereichen entstehenden Aufwendungen zu-
grunde, die nach Maßgabe der Satzung auf die vor

-

teilhabenden Mitglieder und Nutznießer (vgl. Ab-
satz 3) umzulegen sind. Der Beitragsbescheid ist ein 
Verwaltungsakt, gegen den Widerspruch eingelegt 
werden kann. 

Beiträge sind nach Absatz 2 im Regelfall in Geld zu 
entrichten, können aber auch in Sachleistungen (z. B. 
Bereitstellung von technischem Großgerät) beste-
hen. 

Absatz 3 gibt wie im geltenden Recht (§ 95 WVVO) 
die Möglichkeit, bestimmte Personen, insbesondere 
dingliche Berechtigte, die von dem Unternehmen 
Vorteil haben (Nutznießer), zu Geldbeiträgen heran-
zuziehen. Rechtsstaatlichen Grundsätzen entspricht 
es, daß der Nutznießer vorher zu hören ist. 

Durch Absatz 4 wird klargestellt, daß die Verbands-
mitglieder oder Nutznießer nicht für Auftragsangele-
genheiten, wie z. B. Naturschutzangelegenheiten, zu 
Beiträgen herangezogen werden können. 

Absatz 5 stellt bestimmte Mitglieder, die weder einen 
Vorteil haben noch Schaden verursachen, von der 
Beitragspflicht frei. 

Durch die Satzung kann nach Absatz 6 Mitgliedern 
ganz oder teilweise Befreiung von Beitragslasten er- 



Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 	Drucksache 11/6764 

teilt werden. Die Vorschrift ist erforderlich, weil es 
sich um den Erlaß öffentlicher Abgaben handelt und 
der dadurch entstehende Ausfall die anderen Mitglie-
der im Verhältnis der von ihnen zu leistenden Beiträge 
belastet. 

Zu § 29 (Öffentliche Last) 

Die Verbandsbeiträge sind — wie im geltenden 
Recht — öffentliche Abgaben; sie ruhen als öffentli-
che Last auf den zum Verband gehörenden Grund-
stücken. 

Zu § 30 (Maßstab für Verbandsbeiträge) 

Für den Beitrag kann das Gesetz nur einen allgemei-
nen Maßstab aufstellen. Bei der Vielgestaltigkeit der 
Verhältnisse in den einzelnen Verbänden ist nur 
durch Satzungsrecht eine den Einzelverhältnissen ge-
recht werdende Heranziehung der Mitglieder zu den 
Verbandslasten zu erreichen. Absatz 1 übernimmt 
insoweit die Regelung im geltenden Recht (§ 81 
WVVO), wonach für den Beitrag der Mitglieder ihr ' 

Vorteil entscheidend ist sowie der Aufwand für die 
Durchführung des Unternehmens. Aus Gründen der 
Verwaltungsvereinfachung ist vorgesehen, daß für 
die Festlegung des Beitragsmaßstabs auch eine annä-
hernde Ermittlung der Vorteile und Kosten aus-
reicht. 

Absatz 2 eröffnet der Satzung die Möglichkeit, Bei-
träge nach den tasächlich für die einzelnen Grund-
stücke entstandenen Kosten festzusetzen oder allge-
mein einen von Absatz 1 abweichenden Beitragsmaß-
stab festzulegen, um eine allen Belangen gerecht wer-
dende Verteilung der Beitragslast zu sichern. 

Zu § 31 (Erhebung der Verbandsbeiträge) 

Nach Absatz 1 erhebt der Verband selbst die Ver-
bandsbeiträge. Absatz 2 gibt ihm jedoch die Möglich-
keit, die Beitragserhebung durch andere Stellen, z. B. 
Gemeinden, Kreise oder Finanzbehörden, durchfüh-
ren zu lassen, wenn diese einverstanden sind. 

Absatz 3 entspricht dem geltenden Recht (§ 92 
WVVO). 

Die Absätze 4 und 5 dienen der Klarstellung. 

Zu § 32 (Vorausleistungen auf Verbandsbeiträge) 

Die Vorschrift entspricht sinngemäß dem geltenden 
Recht (§ 89 Abs. 3 WVVO). Sie ist erforderlich, um mit 
der Ausführung des Unternehmens schon vor endgül-
tiger Festsetzung der Beiträge beginnen zu können. 

Zu § 33 (Benutzung der Grundstücke dinglicher 
Verbandsmitglieder) 

Absatz 1 regelt die auch im geltenden Recht (§ 22 
WVVO) enthaltene Duldungspflicht der dinglichen 
Mitglieder und der Nutzungsberechtigten zur Benut-
zung ihrer Grundstücke, um die Durchführung des 
gemeinschaftlichen Unternehmens zu ermöglichen. 
Das Benutzungsrecht bezieht sich nur auf Arbeiten, 
die für die Durchführung des Unternehmens erforder-
lich sind. 

Absatz 2 läßt weitere Beschränkungen des Grundei-
gentums durch die Satzung zur leichteren Durchfüh-
rung der Verbandsaufgaben zu. 

Absatz 3 entspricht dem geltenden § 22 Abs. 2 
WVVO. 

Zu § 34 (Deichvorland) 

Die Vorschrift greift die Regelung des § 23 WVVO auf. 
Das Benutzungsrecht nach § 33 soll sich auch auf ge-
wisse Grundstücke erstrecken, bei denen die dingli-
che Mitgliedschaft nicht gegeben ist. Dabei handelt es 
sich um Deichvorland, bei dem nach wasserrechtli-
chen Vorschriften schon eine Verpflichtung zur Dul-
dung von Stoffentnahme zu Deichschutzzwecken ge-
geben ist. 

Zu § 35 (Grundstücke mit öffentlichen Zwecken) 

Die Vorschrift entspricht § 24 WVVO. Bei der Benut-
zung von Grundstücken, die öffentlichen Zwecken 
gewidmet sind, geht es z. B. um die Benutzung von 
Wegen zur Durchführung wasserwirtschaftlicher An-
lagen oder die vorübergehende Ablagerung von Aus-
hub und Baustoffen. Voraussetzung für diese Benut-
zung ist die Zustimmung der zuständigen Verwal-
tungsbehörde. 

Zu § 36 (Ausgleich für Nachteile) 

Die Vorschrift des Absatzes 1 entspricht inhaltlich 
dem geltenden Recht (§ 26 Abs. 1 WVVO). Bei Aus-
führung des Verbandsunternehmens müssen einzelne 
Mitglieder und Betroffene nach §§ 32 bis 34 u. U. 
Nachteile in Kauf nehmen. Ein Ausgleich ist deshalb 
bei unmittelbaren Vermögensnachteilen gerechtfer-
tigt. 

Absatz 2 schreibt vor, daß der Ausgleich in Geld statt-
finden muß, wenn der Nachteil nicht im Rahmen des 
Unternehmens durch entsprechende Maßnahmen 
ausgeglichen werden kann. Dabei ist ein aus dem 
Unternehmen zu erwartender Vorteil zu berücksichti-
gen. 
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Zu § 37 (Ausgleichsverfahren) 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Recht (§ 27 
Abs. 1 WVVO). Gegen den Bescheid stehen dem Be-
troffenen die Rechtsbehelfe der Verwaltungsgerichts-
ordnung zur Verfügung, da es sich bei den Ansprü-
chen von Mitgliedern gegen den Verband wegen 
Inanspruchnahme von Grundstücken nicht um Ent-
schädigungsansprüche wegen Enteignung handelt. 

Zu § 38 (Anspruch auf Grundstückserwerb) 

Eine entsprechende Bestimmung ist im bisherigen 
Recht nicht enthalten. Sie ist aber als Ergänzung des 
§ 37 notwendig, um einen vollen Ausgleich für die 
Fälle zu schaffen, in denen das in Anspruch genom-
mene Grundstück für den Betroffenen keinen Wert 
mehr hätte. 

Zu § 39 (Rechtsverhältnisse bei abgeleiteten 
Grundstücksnutzungen) 

Die Vorschrift entspricht fast wörtlich dem bisherigen 
Recht (§ 28 WVVO). Sie hat sich in den Fällen be-
währt, in denen z. B. der Pächter eines Grundstücks 
an den Vorteilen, die das Unternehmen den Grund-
stücken bringt, nicht oder nicht wesentlich teil-
nimmt. 

Vorbemerkung zu §§ 40 bis 43 

Zur Durchführung der Verbandsaufgaben kann im 
Einzelfall eine Enteignung notwendig werden. Hierzu 
ist eine gesetzliche Grundlage erforderlich (Artikel 14 
Abs. 3 GG). Diese muß zur Wahrung der Rechtsein-
heit im Bundesgebiet durch ein Bundesgesetz ge-
schaffen werden, da es ein übereinstimmendes Ent-
eignungsrecht der Länder nicht gibt. 

Der Entwurf beschränkt die Enteignungsregelung auf 
das verfassungsrechtlich unbedingt Notwendige. 
Dazu gehören Zweck und Gegenstand der Enteig-
nung sowie Zulässigkeitsvoraussetzungen im Einzel-
fall und ferner Art und Ausmaß der Entschädigung. 
Alles andere, insbesondere die Verfahrensregelung, 
bleibt dem Landesrecht überlassen. 

Die Enteignungsregelung lehnt sich an entspre-
chende Vorschriften des Baugesetzbuchs an. 

Zu § 40 (Zweck und Gegenstand der Enteignung) 

Absatz 1 schafft ein Enteignungsrecht und bestimmt, 
zu welchem Zweck es ausgeübt werden darf. 

Durch Absatz 2 wird das Enteignungsrecht auf be-
stimmte Grundstücke beschränkt. 

Absatz 3 legt — in Anlehnung an § 86 Abs. 1 
BauGB — den Gegenstand der Enteignung im einzel-
nen fest. 

Zu § 41 (Zulässigkeit und Umfang der Enteignung) 

Absatz 1 entspricht im wesentlichen § 87 Abs. 1 und 2 
BauGB. 

Absatz 2 ist aus § 92 Abs. 1 und 3 BauGB übernom-
men. 

Zu § 42 (Entschädigung) 

Hinsichtlich der Entschädigungspflicht wird der Ein-
fachheit halber vollinhaltlich die Regelung des Bau-
gesetzbuchs übernommen. 

Zu § 43 (Anwendung von Landesrecht) 

Die Vorschrift überläßt insbesondere die Regelung 
des Enteignungsverfahrens dem Landesrecht. 

Zu § 44 (Verbandsschau, Schaubeauftragte) 

Eine wichtige, im öffentlichen Interesse liegende Auf-
gabe ist die in Absatz 1 vorgesehene Selbstkontrolle 
des Verbands über den Zustand der Verbandsanlagen 
sowie der von ihm zu betreuenden Gewässer und 
Grundstücke. 

Nach geltendem Recht (§ 42 WVVO) ist die Verbands-
schau wenigstens einmal im Jahr durchzuführen; 
Ausnahmen kann die oberste Aufsichtsbehörde zulas-
sen. Künftig soll in der Satzung geregelt werden, ob 
die Verbandsschau ganz oder teilweise unterbleibt 
(vgl. Absatz 2 Satz 1). 

Absatz 2 Satz 2 überträgt den Verbandsmitgliedern 
die Wahl der Schaubeauftragten und ihres Obmanns, 
während nach derzeitigem Recht (§ 43 WVVO) der 
Vorsteher entsprechend seiner autoritären Stellung 
die Schaubeauftragten beruft. 

Zu § 45 (Durchführung der Verbandsschau) 

Die Vorschrift sichert dem Vorstand den erforderli-
chen Einfluß bei der Verbandsschau. Absatz 1 Satz 2 
gibt der Aufsichtsbehörde sowie den technischen und 
landwirtschaftlichen Fachbehörden Einfluß- und 
Überwachungsmöglichkeiten. Absatz 2 schreibt eine 
Niederschrift über die Verbandsschau vor. Nach Ab-
satz 3 hat der Vorstand die Beseitigung festgestellter 
Mängel zu veranlassen. 

Zu § 46 (Organe) 

Absatz 1 zählt die Organe des Verbands auf. Der Ge-
danke, den Verbandsausschuß anstelle der Verbands-
versammlung als Willensbildungsorgan des Verbands 
zuzulassen, entstammt dem preußischen Wasserrecht. 
Bei großen, mitgliedsstarken Verbänden besteht die 
Gefahr, daß die Verbandsversammlung nicht in der 
Lage ist, die ihr als Willensbildungsorgan zugedach-
ten Aufgaben zu erfüllen. Gleichwohl hebt die Vor- 



Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 	Drucksache 11/6764 

schrift auf den P rimat der Verbandsversammlung als 
des geborenen Organs für die Wissensbildung der 
Verbandsmitglieder ab. Die Entscheidung für einen 
Verbandsausschuß statt der Verbandsversammlung 
ist in der Satzung zu treffen. 

Da die Verbandsorgane traditionell vielfach andere 
Bezeichnungen führen, insbesondere bei den Deich-
verbänden (z. B. Deichrichter, Deichgeschworene, 
Deichhauptmann, Deichgraf usw.), sollen diese Be-
zeichnungen nach Absatz 2 bestehen bleiben kön-
nen. 

Zu § 47 (Verbandsversammlung) 

Absatz 1 enthält eine abschließende Aufzählung der 
Aufgaben der Verbandsversammlung; es handelt sich 
dabei um grundlegende Entscheidungen. Allerdings 
kann die Satzung weitere Aufgaben übertragen (Ab-
satz 2). 

Zu § 48 (Sitzungen der Verbandsversammlung) 

Absatz 1 regelt die Einberufung der Verbandsver-
sammlung. Diese tagt in nichtöffentlicher Sitzung. Die 
Satzung kann eine abweichende Regelung treffen. 

Nach Absatz 2 sollen für die Beschlußfähigkeit und 
die Beschlußfassung der Verbandsversammlung die 
Vorschriften der Verwaltungsverfahrensgesetze der 
Länder über die Ausschüsse sinngemäß gelten, da 
darin detaillierte Verfahrensregelungen enthalten 
sind. 

Hinsichtlich des Stimmrechts der Mitglieder erscheint 
es zweckmäßig, die für das Errichtungsverfahren ge-
troffene Regelung auch in der Verbandsversammlung 
anzuwenden (Absatz 3). 

Die Leitung der Verbandsversammlung hat grund-
sätzlich der Verbandsvorsteher (Absatz 4). 

Zu § 49 (Verbandsausschuß) 

Absatz 1 legt fest, daß der Verbandsausschuß diesel-
ben Aufgaben hat wie die Verbandsversammlung, da 
er ja an deren Stelle tritt. Deshalb gelten für ihn auch 
grundsätzlich die Vorschriften des Entwurfs über die 
Verbandsversammlung. 

Anknüpfend an den Grundsatz der Willensbildung 
des Verbands durch Beschlüsse der Verbandsmitglie-
der sollen diese nach Absatz 2 in einer Mitgliederver-
sammlung aus ihrer Mitte die Mitglieder des Ver-
bandsausschusses als Vertreterversammlung wählen. 
Die Wiederwahl von Ausschußmitgliedern soll aus 
Gründen der Kontinuität möglich sein. Die Satzung 
kann für jedes Ausschußmitglied einen ständigen 
Vertreter zulassen. 

Zu § 50 (Sitzungen des Verbandsausschusses) 

Nach Absatz 1 geschieht die Willensbildung im Aus-
schuß durch Mehrheitsbeschluß nach dem Prinzip: 
„Ein Mitglied — eine Stimme." Das ist in einer Ver-
treterversammlung notwendig, um eine möglichst 
gleichmäßige Vertretung aller Verbandsmitglieder zu 
gewährleisten. Die Satzung kann jedoch eine andere 
Regelung vorsehen. Daß nach Absatz 2 der Verbands-
vorsteher zwar den Vorsitz, aber kein Stimmrecht im 
Ausschuß hat, dient ebenfalls einer möglichst gleich-
mäßigen Vertretung der Verbandsmitglieder im Aus-
schuß. 

Zu § 51 (Unterrichtung der Verbandsmitglieder) 

Bei Verbänden, die einen Verbandsausschuß haben, 
ist eine Unterrichtung der Verbandsmitglieder über 
Angelegenheiten des Verbands durch den Verbands-
vorsteher in angemessenen Zeitabständen notwen-
dig. 

Zu § 52 (Vorstand, Verbandsvorsteher) 

Die unterschiedliche Größe der Verbände macht es 
erforderlich, in Absatz 1 den mehrgliedrigen Vorstand 
oder den Einzelvorstand zuzulassen. Ein Einzelvor-
stand wird manchmal deshalb nicht ausreichen, weil 
er selbst Interessent ist und deshalb einen gerechten 
Ausgleich der verschiedenen Interessen nicht immer 
herbeizuführen vermag. Die Vorschrift legt fest, daß 
bei Einzelvorstand dieser und bei mehrgliedrigem 
Vorstand dessen Vorsitzender Verbandsvorsteher 
ist. 

Absatz 2 sieht vor, in der Satzung den Personenkreis 
zu bestimmen, aus dem der Vorstand zu wählen ist. 
Mitglieder des Verbandsausschusses sollen nicht zu-
gleich Vorstandsmitglieder sein. 

Absatz 3 bestimmt, daß die Tätigkeit der Vorstands-
mitglieder eine ehrenamtliche ist, läßt aber eine Ent-
schädigung für die Wahrnehmung ihres Amtes zu. 

Zu § 53 (Wahl und Abberufung der Vorstands-
mitglieder) 

Nach bisherigem Recht (§ 48 WVVO) beruft die Auf

-

sichtsbehörde den Vorsteher und seinen Stellvertreter 
gemäß einem Vorschlag des Verbandsausschusses. 
Entsprechend dem Grundsatz demokratischer Selbst-
verwaltung sollen künftig die Verbandsversammlung 
oder der Verbandsausschuß den Vorstand und bei 
mehreren Vorstandsmitgliedern auch den Verbands-
vorsteher wählen können (Absatz 1). 

Nach Absatz 2 kann die Verbandsversammlung oder 
der Verbandsausschuß ein Vorstandsmitglied aus 
wichtigem Grund mit Zweidrittelmehrheit abberufen. 
Die Abberufung und ihr Grund sind der Aufsichtsbe-
hörde anzuzeigen, damit diese widersprechen kann. 
Bei Widerspruch der Aufsichtsbehörde ist die Abberu-
fung unwirksam. 
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Absatz 3 gibt der Aufsichtsbehörde bei Fehlen oder 
Verhinderung von Vorstandsmitgliedern die Möglich-
keit, von sich aus für Ersatz zu sorgen, um die im 
öffentlichen Interesse liegende Verbandstätigkeit in 
Gang zu halten. 

Zu § 54 (Geschäfte des Vorstands) 

Absatz 1 bringt zum Ausdruck, daß der Vorstand ein 
die Beschlüsse der Verbandsversammlung oder des 
Ausschusses ausführendes Organ ist. Zugunsten der 
Leitungsfunktion des Gesamtvorstands wird an der 
beherrschenden Stellung des Verbandsvorstehers im 
geltenden Recht (vgl. §§ 49 bis 50 WVVO) nicht fest-
gehalten. Der Vorstand erledigt alle Aufgaben, für die 
der Verbandsausschuß oder die Verbandsversamm-
lung nicht zuständig ist (Lückenkompetenz). 

Absatz 2 legt die grundlegenden Pflichten sowie die 
Haftung der Vorstandsmitglieder gegenüber dem 
Verband fest; letztere ist auf vorsätzliches oder grob-
fahrlässiges Verhalten beschränkt. Die Vorschrift ent-
spricht dem bisherigen Recht (§ 49 Abs. 2 WVVO). 
Die Haftung des Verbands nach außen für Handlun-
gen des Vorstands richtet sich nach allgemeinrechtli-
chen Vorschriften. 

Zu § 55 (Gesetzliche Vertretung des Verbands) 

Die gerichtliche und außergerichtliche Vertretung des 
Verbands obliegt nach geltendem Recht auch bei ei-
nem mehrköpfigen Vorstand dem Vorsteher (§ 50 
WVVO). Diese autoritäre Stellung des Verbandsvor-
stehers durchbricht Absatz 1 bei einem mehrköpfigen 
Vorstand zu dessen Gunsten. Die Satzung kann aller-
dings auch die alleinige Vertretung des Verbandsvor-
stehers oder die Gemeinschaftsvertretung des Ver-
bandsvorstehers mit einem anderen Vorstandsmit-
glied vorsehen. 

Bei Absatz 2 handelt es sich um eine Formvorschrift, 
die sich an bewährte Regelungen des Gemeindever-
fassungsrechts anlehnt. Darüber hinaus sieht Absatz 2 
Satz 3 eine Erleichterung für den Rechtsverkehr mit 
einem mehrgliedrigen Vorstand dadurch vor, daß eine 
Erklärung gegenüber einem der Vorstandsmitglieder 
oder einem vertretungsbefugten Geschäftsführer als 
gültige Willensäußerung dem Verband gegenüber 
angesehen wird. 

Zu § 56 (Sitzungen des Vorstands) 

Absatz 1 entspricht geltendem Recht (§ 51 Satz 1 
WVVO). Die Regelung über Beschlußfähigkeit und 
Beschlußfassung des Vorstands in Absatz 2 bedient 
sich aus Vereinfachungsgründen vorhandener Rege-
lungen in den Verwaltungsverfahrensgesetzen der 
Länder. 

Zu § 57 (Geschäftsführer) 

Die Vorschrift gibt dem Verband die Möglichkeit, ei-
nen Geschäftsführer zu beste llen; sie schließt nicht 
aus, daß im Einzelfall auch mehrere Geschäftsführer 
bestellt werden können. Die Einzelheiten sollen der 
Satzung überlassen bleiben. 

Zu § 58 (Änderung der Satzung) 

Der Beschluß über eine Änderung der Aufgabe des 
Verbands ist so entscheidend, daß er nur mit einer 
qualifizierten Mehrheit gefaßt werden kann. Als sol-
che wird eine Zweidrittelmehrheit bestimmt. Für an-
dere Beschlüsse zur Änderung der Satzung wird es 
dem Satzungsrecht überlassen, qualifizierte Mehr-
heitsbeschlüsse zu fordern. Soweit dies nicht ge-
schieht, verbleibt es bei dem allgemeinen Grundsatz 
der Beschlußfassung durch einfache Mehrheit der an-
wesenden Stimmen. 

Absatz 2 wahrt den Grundsatz, daß eine Änderung 
der Satzung in gleicher Weise wie der Erlaß der Sat-
zung von der Aufsichtsbehörde zu genehmigen und 
öffentlich bekanntzumachen ist. Erst mit dieser Be-
kanntmachung wird die Änderung der Satzung oder 
des Plans wirksam. Da die Genehmigung der Sat-
zungsänderung ebenso wie die Genehmigung der 
Satzung selbst ein Rechtsetzungsakt ist, kann dieser 
im Wege der verwaltungsgerichtlichen Normenkon-
trolle in den Ländern angegriffen werden, in denen 
ein solches Verfahren zulässig ist (Baden-Württem-
berg, Bayern, Bremen, Hessen, Niedersachsen, 
Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein). 

Zu § 59 (Satzungsänderung durch die Auf sichts-
behörde) 

Der Verpflichtung der Aufsichtsbehörde, dafür zu sor-
gen, daß das Satzungsrecht mit dem öffentlichen In-
teresse in Einklang steht, entspricht ihr Recht, Sat-
zungsänderungen zu fordern und von sich aus die Sat-
zung zu ändern, wenn ihrer Forderung durch den Ver-
band nicht entsprochen wird. Nach geltendem Recht 
(§ 10 WVVO) kann die Aufsichtsbehörde die Satzung 
auf Antrag oder nach Anhörung des Vorstands än-
dern. 

Zu § 60 (Zusammenschluß) 

Absatz 1 regelt die Voraussetzungen und Methoden 
für einen Zusammenschluß von Verbänden. Unter 
„Zusammenschluß" wird die Übertragung von Aufga-
ben und des Vermögens von einem Verband auf einen 
anderen verstanden (Absatz 1 Nr. 1) oder die Grün-
dung eines neuen Verbands und Übertragung der 
Aufgaben, des Vermögens sowie der Verpflichtungen 
der anderen Verbände auf diesen (Absatz 1 Nr. 2). 

Bei der Durchführung wird die Aufsichtsbehörde von 
ihrer Beratungspflicht weitgehend Gebrauch machen 
müssen, zumal sie die Aufgabe hat, den Zusammen-
schluß zu genehmigen und öffentlich bekanntzuma- 
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chen. Der Zusammenschluß wird grundsätzlich mit 
der öffentlichen Bekanntmachung durch die Auf-
sichtsbehörde wirksam (Absätze 2 und 3). 

Zu § 61 (Übertragung von Aufgaben) 

Nicht immer wird ein Zusammenschluß von Verbän-
den nötig sein, um eine z. B. in wirtschaft licher Hin-
sicht bessere Lösung für wasserwirtschaftliche oder 
landeskulturelle Probleme zu erreichen. Vielmehr 
kann auch die Übertragung einzelner Aufgaben oder 
einzelner Unternehmen sowie des ihnen dienenden 
Vermögens und der auf sie bezogenen Mitgliedschaf-
ten von einem Verband auf einen anderen oder die 
Aufgliederung eines Verbands in mehrere Verbände 
ausreichen. § 58 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 sowie § 59 
und § 60 Abs. 1 Satz 2 finden dabei entsprechende 
Anwendung: 

Zu § 62 (Auflösung des Verbands) 

Für eine Auflösung des Verbands durch Beschluß der 
Verbandsversammlung soll nach Absatz 1 die gleiche 
qualifizierte Mehrheit erforderlich sein wie bei einer 
Satzungsänderung. Durch Absatz 1 Satz 2 wird klar-
gestellt, daß die Auflösung der Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde bedarf. 

Absatz 2 gibt der Aufsichtsbehörde die Möglichkeit, 
den Verband von Amts wegen aufzulösen, wenn er 
nur noch ein Mitglied hat oder das öffentliche Inter-
esse es gebietet. Allerdings soll auch hier der Verband 
zunächst aufgefordert werden, selbst einen entspre-
chenden Beschluß zu fassen. 

Die Bestimmung des Absatzes 3 dient u. a. der Siche-
rung von Ansprüchen der Gläubiger des Verbands. 

Zu § 63 (Abwicklung) 

Trotz formeller Auflösung des Verbands besteht die-
ser als Rechtspersönlichkeit für die Zwecke der Ab-
wicklung fort. 

Absatz 1 regelt, wer die Abwicklungsgeschäfte 
durchführen so ll. Der Aufsichtsbehörde wird dabei 
das Recht eingeräumt, aus Gründen des öffentlichen 
Interesses selbst einen oder mehrere Liquidatoren zu 
bestellen. 

Absatz 2 stellt klar, daß auch nach der Auflösung des 
Verbands die bis dahin für ihn geltenden Bestimmun-
gen weiter anwendbar sind, soweit sich nicht aus dem 
Wesen der Abwicklung etwas anderes ergibt. 

Im geltenden Recht ist die Abwicklung der Verbands-
geschäfte durch Einzelvorschriften geregelt (§§ 179 
bis 183 WVVO). Bei der selten vorkommenden Auflö-
sung erscheint es nicht geboten, die Geschäfte der 
Abwicklung im einzelnen zu regeln. Als gesetzliche 
Normierung genügt es, die sinngemäße Anwendung 
der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs für die 
Auflösung von Vereinen vorzuschreiben (Absatz 3). 

Zu § 64 (Aufbewahrung der Bücher, Einsicht) 

Im bisherigen Recht fehlt eine Vorschrift, was mit den 
Unterlagen des Verbands nach der Auflösung und 
Abwicklung der Verbandsgeschäfte zu geschehen 
hat. Die neue Bestimmung legt der Aufsichtsbehörde 
die Pflicht zur Verwahrung auf und gibt den Mitglie-
dern, nicht aber den Gläubigern, ein Recht zur Ein-
sichtnahme. Um die Aufbewahrungspflicht zu be-
grenzen, ist das Recht zur Einsichtnahme auf einen 
zehnjährigen Zeitraum beschränkt. 

Zu § 65 (Haushalt, Rechnungslegung, Prüfung) 

Anstelle der in den §§ 64 bis 77 WVVO enthaltenen 
Regelungen sollen für Haushalt, Rechnungslegung 
und Prüfung künftig die entsprechenden Bestimmun-
gen des Haushaltsrechts der Länder gelten. Gleich-
wohl sollen durch Landesrecht andere Regelungen 
getroffen werden können, weil die besonderen Ver-
hältnisse bei einzelnen Verbänden dies erforderlich 
machen können. 

Zu § 66 (Schuldübernahme) 

Die Vorschrift gibt der Aufsichtsbehörde wie bisher 
(§ 69 WVVO) die Möglichkeit, einem Verband eine 
Schuld aufzubürden, die eine öffentlich-rechtliche 
Körperschaft als vorläufiger Träger des Unterneh-
mens in der vorher ausgesprochenen Absicht aufge-
nommen hat, das Unternehmen eines Verbands vor 
dessen Gründung zu beginnen, weil dessen Grün-
dung längere Zeit in Anspruch nimmt. Die Schuld-
übertragung erleichtert es einer solchen Körperschaft, 
notwendige Arbeiten für einen künftigen Verband zu 
leisten. Die Anordnungsbefugnis beschränkt sich auf 
eine Schuldübernahme. 

Zu § 67 (Öffentliche Bekanntmachungen) 

Die Vorschrift enthält in Anlehnung an die Vorschrif-
ten des Verwaltungsverfahrensrechts eine verbindli-
che Regelung, wie die in dem Entwurf vorgeschriebe-
nen öffentlichen Bekanntmachungen zu erfolgen ha-
ben. Abweichungen von diesem Prinzip kann der 
Landesgesetzgeber treffen. 

Zu § 68 (Anordnungsbefugnis) 

Absatz 1 regelt die Ordnungsgewalt des Vorstands. 
Sie ist grundsätzlich beschränkt auf den Kreis der Ver-
bandsmitglieder und muß sich im Rahmen des Geset-
zes und der Satzung halten. Außerhalb des Kreises der 
Verbandsmitglieder erstreckt sie sich auch auf Deich-
vorlandeigentümer und Nutzungsberechtigte. Die er-
gehenden Anordnungen sind Verwaltungsakte, die 
nach den Verwaltungsvollstreckungsgesetzen der 
Länder durchgesetzt werden können. 
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Absatz 2 läßt aus Zweckmäßigkeitsgründen eine De-
legation der Anordnungsbefugnis durch die Satzung 
auf einzelne Personen zu. 

Zu § 69 (Freiheit von Kosten) 

Die Verbände sollen wie bisher (vgl. §§ 39, 172 
WVVO) Freiheit von Kosten der Gerichte und der Ver-
waltungsbehörden mit Ausnahme der Notarkosten 
genießen, weil ihre Arbeit nicht nur dem Nutzen der 
Mitglieder, sondern auch dem Wohl der Allgemein-
heit dient. Voraussetzung für die Gewährung der Ko-
stenbefreiung ist eine Bescheinigung der Aufsichtsbe-
hörde, in der bestätigt wird, daß ein Geschäft oder 
eine Verhandlung der Durchführung dieses Gesetzes 
dient. Unberührt  bleiben jedoch landesrechtliche Re-
gelungen über Kosten und Abgaben. 

Zu § 70 (Geltung von Landesrecht) 

Die Vorschrift bestimmt, welches Organisationsrecht 
für einen Verband gelten soll, der sich auf mehr als ein 
Bundesland erstreckt. Im übrigen gelten für den je-
weiligen Teil des Verbandsgebiets die entsprechen-
den landesrechtlichen Vorschriften, z. B. die jeweili-
gen Landeswassergesetze. 

Zu § 71 (Schiedsgericht) 

Obwohl die Bestimmungen des Gesetzes Normen des 
öffentlichen Rechts sind, die der Verfügbarkeit und 
dem Verzicht der Parteien im allgemeinen nicht un-
terliegen, haben schon die Wassergesetze der Länder 
in den vor Erlaß der Wasserverbandverordnung gel-
tenden Vorschriften Schiedsgerichte zugelassen für 
Streitigkeiten der Genossen untereinander oder zwi-
schen der Genossenschaft einerseits und den Genos-
sen andererseits, insbesondere über die Heranzie-
hung zur Veranlagung von Genossenschaftslasten. 

Wie früher entspricht auch heute noch die Möglich-
keit, Verbandsstreitigkeiten durch ein Schiedsgericht 
entscheiden zu lassen, einem Bedürfnis. Eine solche 
Einrichtung entlastet die Verwaltung und die Ge-
richte. Sie widersp richt nicht rechtsstaatlichen Grund-
sätzen, weil das Schiedsgericht nur in Tätigkeit tritt, 
wenn die auf beiden Seiten Beteiligten es im Einzelfall 
schriftlich anrufen. Die Einsetzung eines Schiedsge-
richts durch die Satzung für alle Verbandsstreitigkei-
ten in der Weise, daß es für alle Mitglieder verbindlich 
ist, ist aus rechtsstaatlichen Gründen nicht möglich, 
weil dies ein Verstoß gegen Artikel 19 Abs. 4 GG 
wäre. 

Zu § 72 (Aufsicht, Oberverband, Unterverbände) 

Absatz 1 legt den Inhalt der Aufsicht fest. Sie erstreckt 
sich auf die Rechtmäßigkeit der Maßnahmen des Ver-
bands. 

Obwohl der Verband eine öffentlich-rechtliche Kör- 
perschaft ist mit dem Recht der Erhebung öffentlicher 

Abgaben und dem Ziel, dem Wohl der Allgemeinheit 
zu dienen, kann die Aufsicht wie im geltenden Recht 
auf eine Rechtsaufsicht beschränkt bleiben. Die Auf-
sicht über die zweckmäßige Durchführung der Aufga-
ben und des Unternehmens (Fachaufsicht) würde mit 
dem Grundsatz der Eigenverantwortlichkeit des Ver-
bands kollidieren. 

Das Recht der Länder, die Aufsichtsbehörden zu be-
stimmen, ergibt sich aus Artikel 84 Abs. 1 GG. 

Satz 2 ergänzt Satz 1 für die Fälle, in denen durch das 
Flurbereinigungsgesetz den Flurbereinigungsbehör-
den die Bildung von Wasser- und Bodenverbänden 
gestattet ist. 

Absatz 2 regelt die Bildung von Ober- und Unterver-
bänden und die damit verbundene Konzentration und 
Delegation von Aufgaben innerhalb von Verbandssy-
stemen in Anlehnung an das geltende Recht (§ 113 
WVVO). 

Zu § 73 (Örtliche Zuständigkeit) 

Bei einem Verband, dessen Verbandsgebiet über eine 
Landesgrenze hinausgeht, erfordert es die bundes-
staatliche Struktur, daß die beteiligten Länder sich 
darüber einigen, welche Behörde Aufsichtsbehörde 
sein soll . 

Zu § 74 (Informationsrecht der Aufsichtsbehörde) 

Die Vorschrift entspricht im wesentlichen dem gelten-
den Recht (§§ 120, 121 WVVO). Sie ist erforderlich, 
damit die Aufsichtsbehörde die Aufsicht ordnungsge-
mäß ausüben kann. Gleichzeitig ist sie „Rechtsvor-
schrift" im Sinne des § 3 Nr. 1 des Bundesdaten-
schutzgesetzes. 

Zu § 75 (Zustimmung zu Geschäften) 

Die Vorschrift unterwirft besonders wichtige und kon-
trollbedürftige Verbandsgeschäfte der aufsichtsbe-
hördlichen Zustimmung; sie entspricht dem gelten-
den Recht (§ 122 WVVO). Zur Erleichterung des Ver-
fahrens gilt die Zustimmung als erteilt, wenn sie nicht 
innerhalb eines Monats nach Eingang der Anzeige bei 
der Aufsichtsbehörde abgelehnt wird. 

Zu § 76 (Ersatzvornahme) 

Im geltenden Recht sind einige zulässige Aufsichts-
maßnahmen der Aufsichtsbehörde und ihre Rechts-
wirkungen im einzelnen festgelegt (§§ 124 bis 129 
WVVO). 

Der Entwurf hat diese Bestimmungen nicht übernom-
men, zumal sie sich zum Teil aus dem Wesen der 
Staatsaufsicht über eine öffentlich-rechtliche Körper-
schaft ergeben und deshalb einer gesetzlichen Nor-
mierung nicht bedürfen. Daher beschränkt sich die 
Vorschrift auf die Zulässigkeit einer zwangsweisen 
Durchführung von Anordnungen der Aufsichtsbe- 
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hörde, die der Verband trotz vorheriger Androhung 
unter Fristsetzung nicht befolgt (Ersatzvornahme). Die 
Verwaltungs-Vollstreckungsgesetze der Länder wer-
den für entsprechend anwendbar erklärt. 

Zu § 77 (Bestellung eines Beauftragten) 

Die Vorschrift ist der Regelung des § 130 WVVO 
nachgebildet. 

Die Bestellung eines Staatsbeauftragten ist das schärf-
ste Mittel der Staatsaufsicht und der schwerste Ein-
griff in die Selbstverwaltung des Verbands. Sie ist nur 
gerechtfertigt, wenn alle anderen Mittel versagen, um 
die Verwaltung des Verbands im öffentlichen Inter-
esse aufrechtzuerhalten. Da der Staatsbeauftragte von 
Tatsachen und Rechtsverhältnissen der Verbandsmit-
glieder Kenntnis erhält, die auch der Geheimhaltung 
durch die Organe des Verbands unterliegen (§ 26), 
und der Staatsbeauftragte nicht immer ein Beamter 
sein wird, der Kraft seines Amtes zur Geheimhaltung 
verpflichtet ist, wird ihm die Geheimhaltung zur 
Pflicht gemacht. 

Zu § 78 (Außerkrafttreten) 

Absatz 1 zählt die außer Kraft tretenden Vorschriften 
auf. 

Absatz 2 sieht aus Zweckmäßigkeitsgründen vor, daß 
anhängige Rechtsbehelfsverfahren sowie Verfahren 
zur Gründung, Satzungsänderung, Umgestaltung 
oder Auflösung von Verbänden nach dem bisherigen 
Recht weiterzuführen sind. 

Zu § 79 (Bestehende Verbände) 

Absatz 1 stellt — unbeschadet der Regelungen in den 
Absätzen 2 und 3 — klar, daß die Rechtsstellung der 
bestehenden Verbände durch die Aufhebung der 
Wasserverbandverordnung nicht berührt werden 
soll. 

Absatz 2 sieht vor, daß Satzung und innere Ordnung 
der fortbestehenden Verbände, die den Vorschriften 

des Gesetzes nicht entsprechen, innerhalb von fünf 
Jahren anzupassen sind. Allerdings soll dies aus 
Gründen der Kontinuität der Verbände und des 
Rechtsfriedens nicht für Faktoren gelten, die die 
Grundstruktur eines Verbands bestimmen. 

Absatz 3 gibt den Ländern für eine Übergangsfrist von 
fünf Jahren die Möglichkeit, abweichend von dem im 
Entwurf vorgesehenen Verfahren durch Landesrecht 
eine vereinfachte Auflösung von Verbänden von Amts 
wegen durch Landesrecht zuzulassen. Diese Rege-
lung trägt einem Länderwunsch Rechnung. 

Zu § 80 (Verbände auf besonderer gesetzlicher 
Grundlage) 

Die Vorschrift stellt für durch besondere Gesetze be

-

gründete Verbände klar, daß das neue Recht auf diese 
Verbände grundsätzlich keine Anwendung findet, es 
sei denn, seine Anwendung wird durch Rechtsvor-
schrift ausdrücklich angeordnet oder zugelassen. Die 
Vorschrift läßt auch die schon bisher bestehende 
Möglichkeit einer Neugründung von Großverbänden 
durch besonderes Landesgesetz unberührt. 

Zu Artikel 2 (Änderung des Flurbereinigungs

-

gesetzes [FlurbG]) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 

Zu Artikel 3 (Berlin-Klausel) 

Die Vorschrift enthält die übliche Berlin-Klausel. 

Zu Artikel 4 (Inkrafttreten) 

Das Gesetz soll nach seiner Verkündung erst mit einer 
gewissen Übergangsfrist in Kraft treten. 
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Anlage 2 

Stellungnahme des Bundesrates 

1.Zu Artikel 1 

Zu § 1 Abs. 3 — neu — 

In Artikel 1 ist in § 1 nach Absatz 2 folgender Ab

-

satz 3 anzufügen: 

„(3) Bei der Erfüllung der in § 2 genannten Auf

-

gaben hat der Verband die Ziele und Grundsätze 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu 
unterstützen." 

Begründung 

Wegen der erheblichen Auswirkungen der den 
Verbänden zugewiesenen Aufgaben auf Natur und 
Landschaft ist es notwendig, diese auf die Beach

-

tung ökologischer Erfordernisse bei der Aufgaben

-

erfüllung zu verpflichten. Zugleich wird das in § 1 
Abs. 2 Satz 1 genannte öffentliche Interesse kon

-

kretisiert. 

2. Zu § 2 Nr. 12 

In Artikel 1 ist § 2 Nr. 12 wie folgt zu fassen: 

„ 12. Herrichtung, Erhaltung und Pflege von Flä

-

chen, Anlagen und Gewässern, die zum 
Schutz und zum Ausgleich von Beeinträchti

-

gungen der Funktionsfähigkeit des Natur

-
haushaltes sowie des Landschaftsbildes und 
zum Schutz des Bodens dienen sowie von bis -

her landwirtschaftlich genutzten Flächen im 
Rahmen von Flächenstillegungs- und Exten

-

sivierungsmaßnahmen, " . 

Begründung 

Anpassung der Bestimmung an die Inhalte der Be

-

gründung, daß über die Nummer 12 den Verbän

-

den Betätigungsfelder u. a. im Rahmen von Flä

-

chenstillegungs- und Extensivierungsmaßnahmen 
eröffnet werden. 

Im übrigen wird die Fassung des § 2 Nr. 12 im 
Gesetzentwurf der Bundesregierung insoweit 
übernommen, als der Schutz von Flächen zum Aus

-

gleich von Beeinträchtigungen des Naturhaushal

-

tes und des Landschaftsbildes als Kern der Auf

-

gabe 

3.

definiert wird. 

Zu § 4 Abs. 1 Nr. 5 — neu — 

In Artikel 1 ist in § 4 nach Nummer 4 folgende 
Nummer 5 anzufügen: 

„5. der Träger der Baulast einer Verkehrsanlage, 
der nicht unter Nummer 1 fällt." 

Als Folge ist in Nummer 4 der Punkt durch ein 
Komma zu ersetzen. 

Begründung 

Diese Ergänzung ist sachgerecht und zweckmä-
ßig. 

4. Zu § 11 

In Artikel 1 ist § 11 wie folgt zu fassen: 

„§ 11 

Einleitung des Errichtungsverfahrens 

(1) Das Verfahren zur Errichtung des Verbands 
wird durch einen Antrag eines oder mehrerer der 
festzustellenden Beteiligten bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde oder durch diese von Amts we-
gen eingeleitet. 

(2) Dem Antrag sind Unterlagen beizufügen, 
welche die Aufgaben, das Gebiet, den Umfang und 
das Unternehmen des Verbands umschreiben (Er-
richtungsunterlagen). Zu den Errichtungsunterla-
gen gehören der Plan für das Unternehmen ein-
schließlich eines Kostenanschlages, eine Darstel-
lung der Zweckmäßigkeit und der Finanzierung 
des Unternehmens, ein Satzungsentwurf, ein Ver-
zeichnis derjenigen, die Beteiligte werden sollen, 
sowie Tatsachenangaben, aus denen sich ermitteln 
läßt, wieviele Stimmen jeder der festzustellenden 
Beteiligten haben wird. 

(3) Die Aufsichtsbehörde kann ... weiter wie Re-
gierungsvorlage. 

(4) Werden die Unterlagen nach den Absätzen 2 
und 3 innerhalb der von der zuständigen Aufsichts-
behörde gesetzten Frist nicht oder nur unvollstän-
dig vorgelegt oder sind die Unterlagen ganz oder 
teilweise ungeeignet, kann die Aufsichtsbehörde 
den Antrag zurückweisen oder die Unterlagen, so-
weit erforderlich, selbst beschaffen und die Sat-
zung selbst entwerfen." 

Begründung 

Das in Absatz 4 neu eingefügte Zurückweisungs-
recht der Aufsichtsbehörde ist zweckmäßig. Die 
übrigen Änderungen dienen der Klarstellung. 

5. Zu § 13 

In Artikel 1 ist in § 13 

a) Absatz 2 wie folgt zu fassen: 

„(2) Maßstab für die Festlegung der Stimmen-
zahl ist grundsätz lich der Vorteil, den der Betei- 
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ligte von der Durchführung der Verbandsaufga-
ben zu erwarten hat. Hat ein Beteiligter von der 
Durchführung der Verbandsaufgaben nur einen 
Nachteil zu erwarten oder überwiegt der Nach-
teil gegenüber dem zu erwartenden Vorteil, ist 
Maßstab für die Festlegung der Stimmzahl der 
Nachteil. Eine annähernde Ermittlung des Vor-
teils oder Nachteils reicht aus."; 

b) Absatz 3 zu streichen. 

Als Folge ist in § 48 Abs. 3 die Angabe „sowie 
Abs. 2 und 3" durch die Angabe „sowie Abs. 2" zu 
ersetzen. 

Begründung 

Der Entwurf der Bundesregierung knüpft für die 
Vergabe der Stimmenzahlen an die Bedingungen 
für die Mitgliedschaft an, ohne daß dieser Ansatz 
konsequent für alle Gruppen von Mitgliedern zu 
Ende geführt würde. So fehlt z. B. bei einem Ver-
band, der nur dingliche Mitglieder hat, eine Rege-
lung für die Inhaber von Bergwerkseigentum, die 
lediglich Nachteile erleiden. 

Es empfiehlt sich, den bisherigen Anknüpfungs-
punkt aufzugeben und lediglich darauf abzustel-
len, inwieweit ein Beteiligter Vorteile und Nach-
teile hat. 

6. Zu § 14 Abs. 1 bis 3 

In Artikel 1 sind in § 14 die Absätze 1 bis 3 wie folgt 
zu fassen: 

„ (1) Die Aufsichtsbehörde hat das Errichtungs-
vorhaben sowie Zeit und Ort der Auslegung der 
Errichtungsunterlagen öffentlich bekanntzuma-
chen; die Errichtungsunterlagen nach § 11 Abs. 2 
bis 4 sind ... weiter wie Regierungsvorlage. 

(2) Die Aufsichtsbehörde hat einen Beschluß der 
Beteiligten über die Errichtung des Verbands so-
wie über den Plan und die Satzung herbeizuführen 
und hierzu einen oder mehrere Verhandlungster-
mine anzuberaumen. In dem Beschluß ist festzu-
stellen, welche Anträge und Einwendungen von 
Beteiligten von der Mehrheit der Beteiligten abge-
lehnt werden. 

(3) Die Verhandlungen werden von der Auf-
sichtsbehörde geleitet; sie sind nicht öffentlich. Die 
Aufsichtsbehörde hat Personen oder Stellen, die 
nicht Beteiligte sind, die Teilnahme an den Ver-
handlungen zu gestatten, wenn diese aufgrund von 
Rechtsvorschriften an dem Errichtungsverfahren 
zu beteiligen sind. Im übrigen kann sie Nichtbetei-
ligten die Teilnahme gestatten, wenn es für das 
Errichtungsverfahren zweckmäßig erscheint." 

Begründung 

Absatz 3 des Entwurfs gehört sachlich zu § 15 (vgl. 
Änderungsvorschlag Ziff. 8). 

In dem neuen Absatz 3 wird dem Umstand Rech-
nung getragen, daß Personen, die an dem Errich-
tungsverfahren „zu beteiligen sind", nicht nur ei-
nen Anspruch auf rechtmäßige Ermessensbetäti-
gung bei der Zulassung ihrer Teilnahme haben. 

7. Zu § 14 Abs. 4 

In Artikel 1 sind in § 14 Abs. 4 die Worte „in einem 
Verhandlungstermin" durch die Worte „spätestens 
im Verhandlungstermin" zu ersetzen. 

Begründung 

Die Änderung dient der Klarstellung. Die Formu-
lierung in der Regierungsvorlage läßt den Schluß 
zu, daß Einwendungen und Anträge nur zu behan-
deln sind, wenn sie von den anwesenden Beteilig-
ten im Termin selbst vorgetragen werden. 

Es muß jedoch zur Vermeidung des Ausschlusses 
genügen, daß die Einwendungen und Anträge bis 
zum Abschluß des Termins vorgebracht worden 
sind. 

8. Zu § 14 Abs. 3 und § 15 Abs. 01 — neu — 

In Artikel 1 ist in § 15 vor Absatz 1 folgender neuer 
Absatz 01 einzufügen: 

„(01) Beschlußfähigkeit besteht, wenn die anwe-
senden Beteiligten mindestens die Hälfte der nach 
§ 13 Abs. 1 Satz 2 festgelegten Stimmenzahlen auf 
sich vereinen. Fehlt die Beschlußfähigkeit, kann 
ein neuer Verhandlungstermin mit derselben Ta-
gesordnung sowie der Maßgabe anberaumt wer-
den, daß Beschlüsse ohne Rücksicht auf die vertre-
tenen Stimmenzahlen gefaßt werden können; hier-
auf ist in der Ladung hinzuweisen." 

Begründung 

Es sollte nicht nur für den Abstimmungsvorgang 
(für den Beschluß), sondern auch für die Beschluß-
fähigkeit zumindest alternativ auf die Stimmenzahl 
abgestellt werden können. 

9. Zu. § 15 Abs. 1 

In Artikel 1 ist § 15 Abs. 1 wie folgt zu fassen: 

„(1) Für die Beschlußfassung genügt die einfache 
Mehrheit der Stimmen der Beteiligten. Stimmen 
von Beteiligten im Sinne des § 14 Abs. 6 sind nur zu 
berücksichtigen, wenn sie übereinstimmend abge-
geben sind. Für die Vertretung sind die Vorschrif-
ten des Verwaltungsverfahrensrechts der Länder 
sinngemäß anzuwenden. " 
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Begründung 

Der Änderungsvorschlag erfolgt aus sprachlichen 
Gründen. 

10. Zu § 15 Abs. 2 Satz 1 

In Artikel 1 sind in § 15 Abs. 2 Satz 1 die Worte 
„nach den Stimmenzahlen" durch die Worte 
„nach den einheitlich abzugebenden Stimmen-
zahlen" zu ersetzen. 

Begründung 

Klarstellung des Gewollten. 

11. Zu § 15 Abs. 2 Satz 2 

In Artikel 1 sind in § 15 Abs. 2 Satz 2 die Worte 
„dem Beschluß" durch die Worte „der Errich-
tung" zu ersetzen. 

Begründung 

Notwendige Klarstellung. 

12. Zu § 21 

Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, im 
Laufe des weiteren Gesetzgebungsverfahrens 
klarzustellen, welche der „übrigen im Errich-
tungsverfahren entstehenden Kosten" vom Ver-
band zu tragen sind (z. B. Anwaltskosten, Verpfle-
gungskosten der Beteiligten). 

13. Zu § 23 Abs. 2 Satz 1 

In Artikel 1 sind in § 23 Abs. 2 Satz 1 nach dem 
Wort „kann" die Worte „ , soweit dies zur ord-
nungsgemäßen Erfüllung der Verbandsaufgaben 
erforderlich ist, " einzufügen. 

Begründung 

Im Hinblick auf den Grundsatz der Verhältnismä-
ßigkeit ist die zwangsweise Heranziehung als 
Verbandsmitglied und die Erweiterung einer Mit-
gliedschaft auf das Erforderliche zu begrenzen. 
Danach ist die Maßnahme nur gerechtfertigt, 
wenn ohne sie eine ordnungsgemäße Durchfüh-
rung der Verbandsaufgaben nicht gewährleistet 
wäre. 

14. Zu § 23 Abs. 2 Satz 2 

In Artikel 1 ist in § 23 Abs. 2 Satz 2 zu streichen. 

Begründung 

Das Recht, Personen gegen ihren Willen zur Mit-
gliedschaft im Verband heranzuziehen oder die 

bestehende Mitgliedschaft zu erweitern, stellt ei-
nen schwerwiegenden Eingriff in die persönliche 
Freiheit dar, der allein der Aufsichtsbehörde vor-
behalten bleiben sollte. 

15. Zu § 27 Satz 2 

In Artikel 1 ist § 27 Satz 2 wie folgt zu fassen: 

„Im übrigen bleiben die Vorschriften der Verwal-
tungsverfahrensgesetze der Länder über die Ver-
schwiegenheitspflicht unberührt." 

Begründung 

Soweit der Bundesgesetzgeber nicht ausnahms-
weise gemäß Artikel 84 Abs. 1 GG mit Zustim-
mung des Bundesrates etwas anderes bestimmt, 
regeln die Länder das Verwaltungsverfahren. Die 
Verwaltungsverfahrensgesetze der Länder gelten 
also in diesem Umfang, ohne daß es einer bundes-
rechtlichen Regelung bedarf, wonach sie „sinnge-
mäß" gelten sollen. 

16. Zu § 28 Abs. 4 und 5 

In Artikel 1, § 28 

a) sind in Absatz 4 die Worte „schädigenden Aus-
wirkungen" durch die Worte „nachteiligen 
Einwirkungen" zu ersetzen; 

b) ist Absatz 5 wie folgt zu fassen: 

„(5) Soweit Eigentümer, die nur für die Be-
nutzung ihres Grundstücks zur Durchleitung 
von Wasser, für eine Deichanlage oder für ein 
Schöpfwerk zum Verband zugezogen worden 
sind, keinen Vorteil haben und keine nachtei-
ligen Einwirkungen verursachen, sind sie von 
allen Verbandsbeitragskosten frei." 

Begründung 

Die vorgeschlagenen Änderungen dienen der 
sprachlichen Anpassung an § 8 Abs. 1 Nr. 2 und 
§ 30 Abs. 1. 

17. Zu § 38 

In Artikel 1 sind in § 38 

a) Satz 1 die Worte „in Anspruch genommene 
Grundstück" durch die Worte „benutzte 
Grundstück" zu ersetzen und ist 

b) Satz 2 wie folgt zu fassen: 

„Für die Ermittlung des Gegenwertes ist der 
Zeitpunkt der Benutzung des Grundstücks 
durch den Verband maßgeblich." 
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Begründung 

Klarstellung des Gewollten. 

18. Zu § 39 Abs. 1 Satz 1 

In Artikel 1 sind in § 39 Abs. 1 Satz 1 die Worte 
„diesem zustehenden Nutzungen" durch die 
Worte „durch das Verbandsunternehmen entste-
henden Vorteile" zu ersetzen. 

Begründung 

Klarstellung des Gewollten. 

19. Zu §§ 40 bis 43 

In Artikel 1 sind die §§ 40 bis 43 durch folgenden 
§ 40 zu erstzen: 

„§ 40 

Enteignung 

(1) Zur Erfüllung der Verbandsaufgaben kann 
enteignet werden. 

(2) Die Enteignung darf sich nur auf die zum 
Verbandsgebiet oder Untetverbandsgebiet gehö-
renden Grundstücke und das nicht dazugehö-
rende Deichvorland erstrecken. 

(3) Im übrigen gelten die Enteignungsgesetze 
der Länder. Dabei ist das Enteignungsrecht des 
Landes anzuwenden, in dem die von der Enteig-
nung betroffenen Gegenstände belegen sind." 

Begründung 

Es ist lediglich erforderlich, die Zulässigkeit der 
Enteignung festzulegen. Ein weitergehender Re-
gelungsbedarf durch den Bundesgesetzgeber be-
steht nicht. Es kann vielmehr wie in anderen Bun-
desgesetzen (vgl. § 28 LuftVG) in vollem Umfang 
auf das Enteignungsrecht der Länder verwiesen 
werden. Abgesehen davon, daß so dem Grundsatz 
der Normensparsamkeit Rechnung getragen 
wird, ist damit vor allem zu erreichen, daß Betrof-
fene und Behörden in dem jeweiligen Land weit-
gehend einheitliches Enteignungsrecht zugrunde 
legen können. 

20. Zu § 48 Abs. 2 

In Artikel 1 ist in § 48 Abs. 2 Halbsatz 1 das Wort 
„entsprechend" zu streichen. 

Begründung 

Der Bundesgesetzgeber kann gemäß Artikel 84 
Abs. 1 GG mit Zustimmung des Bundesrates das 
Verwaltungsverfahren der Länder regeln. Er 
kann auch zu Satzungsregelungen ermächtigen, 
die vom Verwaltungsverfahrensrecht der Länder 
abweichen. Soweit keine solche bundesrechtliche 
Regelung oder Satzungsregelung vorhanden ist, 

gilt das Verwaltungsverfahrensrecht der Länder 
unmittelbar und nicht „entsprechend". 

21. Zu § 48 Abs. 3 

In Artikel 1. sind in § 48 Abs. 3 nach den Worten 
„§ 15 Abs. 1 Sätze 2 und 3 sowie Abs. 2" die 
Worte „Satz 1" einzufügen. 

Begründung 

Folgeänderung zu Artikel 1 § 15 Abs. 2 Satz 2. Im 
übrigen kann dem Regelungszweck des § 15 
Abs. 2 Satz 2 (vgl. Begründung zu Artikel 1 

 — 

 § 15, 2. Absatz, S. 27f. der Vorlage) im Rahmen 
des § 48 Abs. 3 durch eine entsprechende Anwen-
dung nicht Rechnung getragen werden. 

22. Zu § 53 Abs. 1 Satz 4 — neu — 

In Artikel 1 ist in § 53 Abs. 1 folgender neuer 
Satz 4 anzufügen: 

„Nach Ablauf seiner Wahlperiode führt der Vor-
stand seine Geschäfte weiter, bis ein neuer Vor-
stand gewählt ist." 

Begründung 

Vorstandslose Interimszeiten sollten vermieden 
werden, um den Verband funktionsfähig halten 
zu können. Eine solche Lösung vemeidet auch 
ein Eingreifen der Aufsichtsbehörde nach § 53 
Abs. 3. 

23. Zu § 56 Abs. 2 

In Artikel 1 ist in § 56 Abs. 2 das Wort „entspre-
chend" zu streichen. 

Begründung 

Der Bundesgesetzgeber kann gemäß Artikel 84 
Abs. 1 GG mit Zustimmung des Bundesrates das 
Verwaltungsverfahren der Länder regeln. Er 
kann auch zu Satzungsregelungen ermächtigen, 
die vom Verwaltungsverfahrensrecht der Länder 
abweichen. Soweit keine solche bundesrechtliche 
Regelung oder Satzungsregelung vorhanden ist, 
gilt das Verwaltungsverfahrensrecht der Länder 
unmittelbar und nicht „entsprechend". 

24. Zu § 57 Satz 1 

In Artikel 1 sind in § 57 Satz 1 nach dem Wort „ei-
nen" die Worte „oder mehrere" einzufügen. 

Begründung 

Klarstellung des Gewollten im Hinblick auf die 
Begründung des Entwurfs (unter Abschnitt B. zu 
Artikel 1 § 57, S. 32 der Vorlage). 
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25. Zu § 58 Abs. 1 Satz 2 

In Artikel 1 sind in § 58 Abs. 1 Satz 2 die Worte 
„der Stimmen" durch die Worte „der anwesenden 
Stimmen" zu ersetzen. 

Begründung 

Der Vorschlag beugt einem nicht gewollten Um-
kehrschluß aus § 58 Abs. 1 Satz 1 vor. 

26. Zu § 59 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren zu prüfen, ob § 59 des Entwurfs 
wegen der darin vorgesehenen Satzungsände-
rungsbefugnis der Aufsichtsbehörde im Hinblick 
auf Artikel 80 Abs. 1 Satz 2 GG der näheren Kon-
kretisierung bedarf. 

27. Zu § 61 

Der Bundesrat bittet die Bundesregierung zu prü-
fen, ob nicht auch ein Zusammenschluß von Ver-
bänden „von Amts wegen" vorgesehen werden 
sollte; ein solcher erscheint aus der Sicht der Ver-
waltungspraxis zweckmäßig. 

28. Zu §§ 65 und 78 

a) In Artikel 1 ist der Text von § 65 wie folgt zu 
fassen: 

„Für den Haushalt, die Rechnungslegung so-
wie deren Prüfung gelten die landesrechtli-
chen Vorschriften." 

b) In Artikel 1, § 78 

aa) sind in Absatz 1 die Worte „Mit dem In-
krafttreten dieses Gesetzes treten" durch 
die Worte „Soweit nachfolgend nichts an-
deres bestimmt ist, treten mit dem Inkraft-
treten dieses Gesetzes" zu ersetzen; 

bb) ist folgender Absatz 3 anzufügen: 

„(3) Bis zum Inkrafttreten neuer landes-
rechtlicher Vorschriften gilt für den Haus-
halt, die Rechnungslegung und die Rech-
nungsprüfung das bisher geltende Recht 
weiter. " 

Begründung 

Nach dem Gesetzentwurf sollen für die Haus-
haltsführung der Wasser- und Bodenverbände die 
landesrechtlichen Vorschriften für das Haushalts-
recht maßgebend sein. Dies hätte z. B. für Nieder-
sachsen zur Folge, daß die zuständige oberste 
Landesbehörde Haushaltspläne der Wasser- und 
Bodenverbände solange zu genehmigen hätte 
(§ 108 Satz 1 LHO), bis landesrechtlich nach § 65 
Satz 2 des Gesetzentwurfes eine andere Regelung 
getroffen wird. Da eine landesgesetzliche Rege-
lung nicht zeitgleich mit dem Wasserverbandsge-

setz in Kraft treten kann und bestimmte Konse-
quenzen aus dem staatlichen Haushaltsrecht ver-
mieden werden müssen, soll bis zur landesrechtli-
chen Regelung weiter nach geltendem Recht ver-
fahren werden. Die Streichung jeglicher Verwei-
sung auf bereits geltendes Recht erspart eine an-
derenfalls mögliche mehrfache Umstellung auf 
anderes Recht. 

29. Zu § 67 Satz 1 

In Artikel 1 ist in § 67 Satz 1 vor dem Wort „Vor-
schriften" das Wort „landesrechtlichen" einzufü-
gen. 

Begründung 

Notwendige Klarstellung. 

30. Zu § 78 Abs. 1 

In Artikel 1 sind in § 78 Abs. 1 nach den Worten 
„außer Kraft" die Worte „,auch soweit sie Landes-
recht geworden sein sollten" einzufügen. 

Begründung 

Zwischen Bund und Ländern besteht kein Einver-
nehmen in der Frage, ob die WVVO Bestimmun-
gen enthält, die nach Artikel 125 GG nicht Bun-
des-, sondern Landesrecht geworden sind. Um 
eindeutig klarzustellen, daß die WVVO insgesamt 
— unabhängig davon, ob sie als Landesrecht fort-
geltende Vorschriften enthält — außer Kraft ge-
setzt wird, ist die vorgeschlagene Ergänzung er-
forderlich. Sie war bereits in einem früheren Refe-
rentenentwurf enthalten. 

31. Zu § 81 — neu — 

In  Artikel 1 ist nach § 80 folgender § 81 anzufü-
gen: 

„§ 81 

Berlin-Klausel 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 
Abs. 1 des Dritten Überleitungsgesetzes auch im 
Land Berlin. " 

Begründung 

Redaktionelle Ergänzung. 

32. Zum Gesetzentwurf insgesamt 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren zu prüfen, ob auf die Form des 
Artikelgesetzes verzichtet und eine durchge-
hende Paragraphenfolge gewählt werden kann. 
Für diesen Fall wäre die Anfügung des § 81 in 
Artikel 1 überflüssig. 
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Anlage 3 

Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stellungnahme des Bundesrates 

Zu 1. (Artikel 1 § 1 Abs. 3 — neu —) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Diese Regelung ist überflüssig, weil die Verbände 
bereits nach § 3 Abs. 2 Satz 1 des Bundesnaturschutz-
gesetzes verpflichtet sind, „die Verwirklichung der 
Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu 
unterstützen". 

Zu 2. (Artikel 1 § 2 Nr. 12) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Er führt — entgegen seiner Zielrichtung — zu einer 
Einschränkung des Aufgabenbereiches auf die ohne-
hin nach den Eingriffsregelungen des Naturschutzge-
setzes geschuldeten Ausgleichsmaßnahmen. 

Zu 3. (Artikel 1 § 4 Abs. 1 Nr. 5 — neu —) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu 4. (Artikel 1 § 11) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu 5. (Artikel 1 § 13) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu 6. (Artikel 1 § 14 Abs. 1 bis 3) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu 7. (Artikel 1 § 14 Abs. 4) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Die im Gesetzentwurf getroffene Regelung ist § 59 
Abs. 2 des Flurbereinigungsgesetzes nachgebildet. 
Mit ihr soll bewußt eine Konzentration der zu berück-
sichtigenden Anträge und Einwendungen auf den 
Vortrag in einem Verhandlungstermin herbeigeführt 
werden, um für alle Beteiligten und die Aufsichtsbe-
hörde klarzustellen, welche Anträge gestellt und wel-
che Einwendungen erhoben werden. 

Zu 8. (Artikel 1 § 14 Abs. 3 und § 15 Abs. 01 
— neu — ) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu 9. (Artikel 1 § 15 Abs. 1) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu 10. (Artikel 1 § 15 Abs. 2 Satz 1) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu 11. (Artikel 1 § 15 Abs. 2 Satz 2) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu 12. (Artikel 1 § 21) 

Die Prüfung hat zu folgendem Ergebnis geführt: 

Die in § 21 Abs. 3 Satz 1 vorgesehene Kostenregelung 
könnte wie folgt konkretisiert werden: 

„(3) Alle übrigen im Errichtungsverfahren entste-
henden zweckdienlichen Kosten trägt der Verband; 
dies gilt nicht für Kosten, die einem Beteiligten anläß-
lich der Teilnahme an Verfahrensverhandlungen oder 
aus der Wahrnehmung seiner Interessen erwach-
sen." 

Zu 13. (Artikel 1 § 23 Abs. 2 Satz 1) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu 14. (Artikel 1 § 23 Abs. 2 Satz 2) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu 15. (Artikel 1 § 27 Satz 2) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 
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Zu 16. (Artikel 1 § 28 Abs. 4 und 5) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu 17. (Artikel 1 § 38) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu 18. (Artikel 1 § 39 Abs. 1 Satz 1) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu 19. (Artikel 1 §§ 40 bis 43) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Die vorgesehene Enteignungsregelung würde der in 
Artikel 14 Abs. 3 GG vorgeschriebenen Verknüpfung 
von Enteignung und Entschädigungsregelung nicht 
gerecht werden. Diese Junktimklausel dient zunächst 
dem Ziel, daß der Zugriff auf die durch Artikel 14 
Abs. 1 Satz 1 GG geschützten Güter in einem rechts-
staatlich geordneten Verfahren durchgeführt wird. 
Gleichzeitig soll der Gesetzgeber veranlaßt werden, 
das Gesetz daraufhin zu prüfen, ob der zu regelnde 
Sachverhalt einen Enteignungstatbestand im Sinne 
des Absatzes 3 darstellt. Vor allem aber soll sich der 
Gesetzgeber schlüssig werden, in welcher A rt  und in 
welchem Umfang zu entschädigen ist (BVerfGE 46, 
268 [286f.]). 

Dieser Regelungsgehalt des Artikels 14 Abs. 3 GG 
würde es zwar nicht von vornherein ausschließen, im 
Rahmen einer bundesgesetzlichen Enteignungsrege-
lung auf Landesrecht zu verweisen. Jedoch müßte 
dann das Landesrecht die bundesrechtlich fehlenden 
Vorschriften enthalten. Das ist jedoch nicht bei allen 
Ländern der Fa ll. In den meisten Ländern gibt es 
lediglich verfahrensrechtliche Regelungen, jedoch 
keine Vorschriften, die allgemein, also außerhalb von 
Fachgesetzen, eine materiellrechtliche Rechtsgrund-
lage für eine Enteignung bieten. Insbesondere sind 
die landesrechtlichen Entschädigungsregelungen 
nicht im wesentlichen inhaltsgleich. Durch pauschale 
Verweisung auf landesrechtliches Enteignungsrecht 
wird infolgedessen der Bundesgesetzgeber seiner Ab-
wägungs- und Regelungsverpflichtung im Rahmen 
des Artikels 14 Abs. 3 GG zur Schaffung einheitlicher 
Entschädigungsgrundsätze (d. h. bei gleichem Sach-
verhalt gleiche Entschädigung) nicht gerecht. Der er-
forderliche Zusammenhang zwischen Enteignung 
und Entschädigung kann nicht durch Verweisung auf 
unterschiedliche Landesgesetze hergestellt werden. 

Im übrigen entspricht die vorgeschlagene Fassung 
nicht den Mindestanforderungen an eine Regelung 
über Zulässigkeit, Gegenstand und Umfang der Ent-
eignung (siehe hierzu BVerfGE 74, 264 [286]). 

Zu 20. (Artikel 1 § 48 Abs. 2) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu 21. (Artikel 1 § 48 Abs. 3) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu 22. (Artikel 1 § 53 Abs. 1 Satz 4 — neu —) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu 23. (Artikel 1 § 56 Abs. 2) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu 24. (Artikel 1 § 57 Abs. 1) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu 25. (Artikel 1 § 58 Abs. 1 Satz 2) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu 26. (Artikel 11 § 59) 

Die Prüfung hat zu folgendem Ergebnis geführt: 

§ 59 bedarf keiner näheren Konkretisierung. Der Auf-
sichtsbehörde wird nur aus Gründen des öffentlichen 
Interesses eine Satzungsänderungsbefugnis einge-
räumt und nur für den Fall, daß sie vorher den Ver-
band vergeblich zu einer solchen Änderung aufgefor-
dert hat. 

Zu 27. (Artikel 1 § 61) 

Die Prüfung hat zu folgendem Ergebnis geführt: 

1. Dem Anliegen könnte wie folgt Rechnung getra-
gen werden: 

a) In § 60 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Ein Zusammenschluß kann auch durch 
Landesrecht vorgenommen werden." 

b) In § 61 wird der bisherige Text Absatz 1 und fol-
gender Absatz 2 angefügt: 

„(2) Eine Aufgabenübertragung oder eine 
Aufspaltung kann auch durch Landesrecht vor-
genommen werden." 

2. Darüber hinaus könnte erwogen werden, in § 79 
Abs. 3 nach dem Wort  „Auflösung" ein Komma 
sowie die Worte „der Übertragung von Aufgaben 
und des Zusammenschlusses" einzufügen. 

Zu 28. (Artikel 1 §§ 65 und 78) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 
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Zu 29. (Artikel 1 § 67 Satz 1) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Zu 30. (Artikel 1 § 78 Abs. 1) 

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. 

Spekulative Aussagen über die Rechtslage wie die 
vorgeschlagene Ergänzung „auch soweit sie Landes-
recht geworden sein sollten" verstoßen gegen den 
Grundsatz der Rechtsklarheit. 

Zu 31. (Artikel 1 § 81 — neu —) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt, sofern nicht im wei-
teren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens auf die 
Form eines Artikelgesetzes verzichtet wird (s. a. „zu 
32"). 

Zu 32. (Zum Gesetzentwurf insgesamt) 

Die Bundesregierung ist damit einverstanden, im wei-
teren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens auf die 
Form eines Artikelgesetzes zu verzichten und eine 
durchgehende Paragraphenfolge zu wählen. 




